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Die Messung von Äquivalenzeinkommen und Armutsquoten
auf der Basis des Mikrozensus
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1 Problem

Analysen zur Einkommensverteilung
in Deutschland finden seit einigen
Jahren nicht nur akademisches Inte-
resse. So haben die Bundesregierung
und die Landesregierung Nordrhein-
Westfalens jeweils eigene Berichte
erstellen lassen (Bundesregierung
2000a, 2000b; MASSKS 1999).

Sowohl in diesen als auch in fast al-
len anderen Analysen des wissen-
schaftlichen Diskurses bleiben jedoch
die Daten der größten deutschen
Haushaltsbefragung, des Mikrozen-
sus, weitgehend unberücksichtigt.
Hierfür werden im Wesentlichen
zwei Gründe angeführt:

Erstens werde im Mikrozensus nur eine
pauschale Frage bezüglich des Haus-

haltsnettoeinkommens im Befragungs-
monat gestellt. Es wird also nicht nach
einzelnen Einkommensarten differen-
ziert, wie dies z. B. beim Sozio-oekono-
mischen Panel (SOEP) der Fall ist. Damit
bestehe eine größere Gefahr, dass ein-
zelne Einkommensbestandteile verges-
sen werden. Außerdem sei die Zurech-
nung eines Mietwertes für selbst ge-
nutztes Wohneigentum nicht realisier-
bar (Strengmann-Kuhn 1999: S. 382).

Zweitens wird dieses Haushaltsnetto-
einkommen nicht als genauer Wert
erfragt, sondern durch Einkommens-
klassen erfasst. Dies bringt Probleme
bei der Berechnung von Äquiva-
lenzeinkommen, Armutsschwellen
und Armutsquoten mit sich (Streng-
mann-Kuhn 1999: S. 379; Bundesre-
gierung 2000b: S. 8; MASSKS 1999:
S. 19).

Bei anderen Datenquellen – in den
meisten Analysen wird das SOEP ver-
wendet – ist jedoch zu vermuten,
dass die arme Bevölkerung unterre-
präsentiert ist und dass auf Grund
der geringen Fallzahlen Analysen zur
Struktur der Armut kaum möglich
seien1). Andererseits wird häufig ver-
mutet, im Mikrozensus seien auf
Grund der Erhebungsmethode zu vie-
le Haushalte in den unteren Einkom-
mensbereichen vertreten (MASSKS
1999: S. 19; Hauser 1989: S. 158).

Der vorliegende Beitrag vergleicht
Einkommensverteilungen und Ar-
mutsquoten auf der Basis des Mikro-
zensus 1998 mit den zuverlässigsten
amtlichen Daten hinsichtlich der Ein-
kommen privater Haushalte, nämlich
mit der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 1998, um die quantitative
Relevanz der methodischen Einwände
gegen Einkommens- und Armutsana-
lysen mit dem Mikrozensus nähe-
rungsweise bestimmen zu können.

Nach einer Einführung in das Kon-
zept der relativen Einkommensarmut
(2) und einem Überblick über die
Diskussion zur Verwendung des Mik-
rozensus bei Einkommensanalysen
(3) stellt der Beitrag zunächst die
methodischen Besonderheiten der
Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS) sowie des Mikrozensus
dar (4). Dann werden die Effekte der
pauschalen Selbsteinstufung und der
Abfrage der Einkommen in Klassen
sowie deren Auswirkungen auf die
Einkommensverteilung untersucht
(5). Anschließend wird gezeigt, wie
mit dem Mikrozensus unter be-
stimmten Annahmen Armutsquoten
berechnet werden können (6). Zum
Schluss wird die Eignung des Mikro-
zensus als Datenquelle für Einkom-
mens- und insbesondere für Armuts-
analysen auf der Grundlage der Er-
gebnisse erörtert (7).

In der Forschungsliteratur wird der Mikrozensus immer wieder für untauglich
erklärt, um die Einkommensverteilung und insbesondere relative Einkom-
mensarmut zu analysieren. Zum einen wird die Erhebung des Haushaltsnetto-
einkommens in Klassen bemängelt, zum anderen die pauschale Erfragung des
Einkommens, da hierdurch kleinere Einkommensbestandteile vergessen wer-
den können. 

Im Rahmen dieses Beitrages werden vergleichende Analysen zwischen den Da-
ten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) und des Mikrozensus
(MZ) 1998 angestellt um zu überprüfen, inwieweit sich die am Mikrozensus
kritisierten Aspekte auf die Berechnung von Maßzahlen der zentralen Ten-
denz, der relativen Einkommensverteilung und der relativen Einkommensar-
mut auswirken.

Im Ergebnis lassen sich die Unterschiede zwischen einer pauschalen Selbstein-
stufung (MZ) und einer Feinanschreibung des Haushaltsnettoeinkommens im
Haushaltsbuch (EVS) auf die Vernachlässigung einiger unregelmäßiger bzw.
nachrangiger Einkommensbestandteile zurückführen. Dies hat starke Auswir-
kungen auf die Berechnung von durchschnittlichen Haushaltseinkommen. Da
diese jedoch in erster Linie zu Niveauunterschieden führen, ergeben sich keine
ernstzunehmenden Abweichungen in der relativen Einkommensverteilung.

Aus den Ergebnissen wird geschlossen, dass Analysen der relativen Einkom-
mensverteilung und der relativen Einkommensarmut auf der Basis des Mikro-
zensus sehr wohl mit hinreichender Genauigkeit durchgeführt werden kön-
nen, sofern geeignete Berechnungsverfahren zu Grunde gelegt werden. Dies
gilt – mit einiger Vorsicht – auch für den Vergleich von Subpopulationen. Das
Niveau der Einkommen fällt allerdings im Vergleich zur EVS zu niedrig aus.
Nur hinreichend große Unterschiede zwischen Armutsquoten sollten wirklich
als Unterschiede interpretiert werden.

–––––––––––
1) Zur Diskussion um die Eignung des SOEP vgl.
Strengmann-Kuhn (1999: S. 377 f.).
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2 Das Konzept der relativen
Einkommensarmut

In Forschung und Politik existiert bis-
her keine einheitliche und anerkann-
te Definition von relativer Armut.
Dies hängt nicht zuletzt damit zu-
sammen, dass es für Armut keinen
objektiven, sondern lediglich einen
normativen Maßstab gibt. Im We-
sentlichen liegt das Problem in der
Bestimmung der Armutsschwelle,
also desjenigen Geldbetrages, über
den ein Haushalt mit gegebener
Haushaltsstruktur mindestens verfü-
gen muss, um nicht als arm zu gel-
ten. Die Armutsschwelle wird in der
Regel als Prozentsatz des mittleren
bedarfsgewichteten Haushaltsnetto-
einkommens pro Kopf bestimmt.

Hieraus ergeben sich vier methodi-
sche Entscheidungen:

• Wie soll die Haushaltsstruktur an-
gemessen berücksichtigt werden
bzw. genauer: nach welchem Ver-
fahren soll die Bedarfsgewichtung
erfolgen?

• Welcher Mittelwert soll zur Ermitt-
lung der Armutsschwelle verwen-
det werden? Zur Auswahl stehen
arithmetisches Mittel und Median. 

• Soll der Mittelwert auf der Basis
der Haushalte oder auf der Basis
der Personen berechnet werden?

• Welcher Prozentsatz von diesem
Mittelwert definiert die Armuts-
schwelle?

In einer ersten Näherung kann die
Haushaltsstruktur bei der Ermittlung
der Armutsquote berücksichtigt wer-
den, in dem die Auswertungen nicht
auf der Basis des Haushaltsnettoein-
kommens erfolgen, sondern auf der
Basis des Nettoeinkommens pro
Kopf. Bei dieser Vorgehensweise
bleibt jedoch unberücksichtigt, dass
Mehr-Personen-Haushalte effizienter
wirtschaften können als Einperso-
nenhaushalte; gleichfalls bleibt un-
beachtet, dass die Personen je nach
Alter unterschiedliche Bedürfnisse
aufweisen. Es ist daher anerkanntes
Vorgehen, das Haushaltsnettoein-
kommen nicht durch die  Zahl der

Köpfe, sondern durch die Zahl von
Erwachsenenäquivalenten zu teilen
und so das so genannte bedarfsge-
wichtete Netto-Pro-Kopf-Einkommen
(Nettoäquivalenzeinkommen) zu er-
mitteln.

Die Berechnung eines Nettoäquiva-
lenzeinkommens ist nur bei Festle-
gung auf einige (vereinfachende)
Annahmen möglich. Diese werden
hier in Anlehnung an Andreß und
Güllner (2001: S. 181) dargestellt:

• Es wird angenommen, dass jedes
Haushaltsmitglied sein gesamtes
Einkommen in einen gemeinsa-
men Pool einbringt.

• Weiterhin wird vorausgesetzt,
dass alle Mitglieder gemäß ihren
individuellen Bedürfnissen an dem
Einkommenspool partizipieren
und somit das gleiche Wohlfahrts-
niveau erreichen.

• Die Bedürfnisse variieren mit dem
Alter. Für Erwachsene und für Kin-
der werden verschiedene Einkom-
mensbedarfe angesetzt.

• Durch die gemeinsame Haushalts-
führung entstehen Einsparungen
(„economies of scale“), so dass der
Einkommensbedarf aller zusätzli-
chen Haushaltsmitglieder geringer
ist als der Bedarf der ersten Person
im Haushalt.

Unter diesen Annahmen lassen sich
so genannte Äquivalenzskalen ent-
wickeln.2) In der Literatur werden
insbesondere drei Skalen genannt
und verwendet: die BSHG-Skala, die
sich an den Bedarfssätzen des Bun-
dessozialhilfegesetzes orientiert, die
ältere und die neuere OECD-Skala.
Faik (1997) zeigt, dass die ältere
OECD-Skala die westdeutschen Ver-
hältnisse angemessen widerspiegelt.
Sie unterstellt für die erste Person im
Haushalt ein Gewicht von 1, für wei-
tere Personen im Alter ab 15 Jahren
ein Gewicht von 0,7 und für Kinder
im Alter unter 15 Jahren ein Gewicht
von 0,5. Diese Skala liegt allen äqui-
valenzgewichteten Ergebnissen zu

Grunde, die im Rahmen dieses Bei-
trages präsentiert werden.

Bei der Wahl des Mittelwertes, auf
dessen Grundlage die Armutsschwel-
le ermittelt wird, ist zu entscheiden,
ob der Median oder das arithmeti-
sche Mittel verwendet werden soll.
Der Median bezeichnet den Schwer-
punkt der Verteilung; damit ist das
Einkommen desjenigen Merkmals-
trägers gemeint, der die Verteilung
in zwei Hälften teilt: 50 % aller
Merkmalsträger haben ein geringe-
res Einkommen und 50 % ein höhe-
res. Das arithmetische Mittel (Durch-
schnitt) wird hingegen durch Sum-
mierung der Einkommen aller Merk-
malsträger und anschließende Divisi-
on durch deren Zahl ermittelt. 

Bei der Auswahl widerstreiten me-
thodische und inhaltliche Argumen-
te. Aus methodischer Sicht weist der
Median den Vorteil auf, dass er ge-
genüber Ausreißern oder Untererfas-
sungen bei den extrem niedrigen
und den extrem hohen Einkommen
relativ unempfindlich ist und somit
zu Ergebnissen führt, die insbeson-
dere bei der Analyse von Zeitreihen
gegenüber Schwankungen in der Zu-
sammensetzung der Stichprobe ro-
buster sind. Verwendet man aller-
dings den Mikrozensus, so wird ein
ähnlicher Effekt durch die klassierte
Abfrage des Einkommens mit einer
nach oben hin offenen Klasse der
höchsten Einkommen erzielt.

Dem wird entgegengehalten, dass
sich bei Verwendung des Medians
Veränderungen im oberen Bereich
der Einkommensverteilung nicht in
einer Veränderung der Maßzahl und
damit schlussendlich auch nicht in
der Armutsquote bemerkbar ma-
chen, was bei einem relativen Ar-
mutskonzept jedoch erwünscht ist
(vgl. Hauser 2000: S. 137). 

Entsprechend werden in den folgen-
den Auswertungen sowohl Ergebnis-
se auf Basis des Medians als auch auf
Basis des arithmetischen Mittels prä-
sentiert.

Weiter ist zu entscheiden, auf wel-
che Zähleinheit sich die Mittelwert-
bildung beziehen soll. Es ist also fest-

–––––––––––
2) Zum Überblick über verschiedene Äquiva-
lenzskalen und ihre Entwicklung vgl. Lohmann
(2001) sowie Faik (1997).
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zulegen, ob der Median bzw. das
arithmetische Mittel über alle Haus-
halte oder alle Personen in diesen
Haushalten ermittelt werden soll. Es
liegt nahe, bei der Bestimmung der
Quote der armen Haushalte auch
den Mittelwert auf der Basis der
Haushalte zu bilden, während bei
der Bestimmung der Quote der Per-
sonen, die in armen Haushalten le-
ben, sich auch die Mittelwertbildung
auf Personen beziehen sollte. Kei-
nesfalls jedoch sollte die Quote der
armen Personen auf der Basis des
Mittelwertes der Haushalte be-
stimmt werden. Wie Hauser (2000:
S. 138) betont, würden die Personen
damit ein um so geringeres Bedeu-
tungsgewicht erhalten, je größer der
Haushalt sei, was sich besonders auf
Mehr-Personen-Haushalte mit Kin-
dern auswirke.

Für die Wahl des Prozentsatzes, ab
dem von relativer Einkommensarmut
gesprochen werden soll, gibt es
kaum methodische Entscheidungshil-
fen. Hierbei handelt es sich um eine
in erster Linie normative Entschei-
dung. Relativ selten wird eine Gren-
ze bei 40 % des mittleren Einkom-
mens angesetzt, in den meisten Fäl-
len eine solche von 50 %, und
manchmal wird bei der 60 %-Schwel-
le in Verbindung mit dem arithmeti-
schen Mittel vom armutsnahen Nied-
rigeinkommensbereich gesprochen.
Für die hier vorgelegten Ergebnisse
wurde in Anlehnung an die Definiti-
on der EU (vgl. z. B. Statistisches
Bundesamt 2002: S. 586) die 50 %-
Grenze ausgewählt.

3 Die Einkommensangaben
im Mikrozensus 
in der Diskussion

Im Folgenden wird zunächst ausge-
führt, aus welchen Gründen die For-
schung bisher darauf verzichtet hat,
den Mikrozensus für Analysen der
Einkommensverteilung heranzuzie-
hen.

Strengmann-Kuhn (1999) sieht als
erstes Problem der Armutsmessung
mit dem Mikrozensus, dass dieser
nur über eine Variable für das mo-
natliche Haushaltsnettoeinkommen

verfüge. Diese wird durch pauschale
Selbsteinstufung der Befragten erho-
ben. Informationen zu den verschie-
denen Einkommensarten wie z. B.
Erwerbseinkommen, Zinseinkünfte,
einmalige Leistungen für Arbeitneh-
mer/-innen oder den Mietwert
selbstgenutzten Wohneigentums,
gebe es nicht. Schon allein dadurch
sei die Möglichkeit, den Mikrozensus
für Armutsanalysen einzusetzen, ein-
geschränkt. Die Autorinnen und Au-
toren des Landesozialberichts 1998
(MASSKS 1999: S. 19) bezweifeln da-
rüber hinaus die Plausibilität der Ein-
kommensangaben im Mikrozensus.
Im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP)
seien deutlich weniger Haushalte als
im Mikrozensus in den unteren Ein-
kommensbereichen vertreten, was
auf die intensivere Abfrage kleinerer
Einkommensquellen im SOEP zurück-
geführt werden könne.

Das Hauptproblem ist nach Streng-
mann-Kuhn (1999: S. 379, s. a. Streng-
mann-Kuhn 2003) jedoch, dass das
Haushaltseinkommen nur in Einkom-
mensklassen angegeben sei. Dies
wird auch von den Autorinnen und
Autoren des Landessozialberichtes
1998 (MASSKS 1999: S. 19) sowie von
jenen des Armuts- und Reichtumsbe-
richtes der Bundesregierung (Bun-
desregierung 2000b: S. 7) kritisiert.
Es ist also lediglich bekannt, dass das
Haushaltseinkommen innerhalb von
zwei Grenzen liegt. Diese Haushalt-
seinkommensklassen könnten nach
Strengmann-Kuhn zwar in Äquiva-
lenzeinkommensklassen umgerech-
net werden, indem die Ober- und
Untergrenze jeweils durch die Sum-
me der haushaltsspezifischen Be-
darfsgewichte geteilt wird. Wenn
man Annahmen über die Verteilung
innerhalb einer Klasse trifft, so wäre
es möglich, entweder jeder Beobach-
tung in der Klasse einen zufälligen
Wert zuzuordnen oder aber ihr die
rechnerische Klassenmitte als Wert
zuzuordnen. Dies entspräche der An-
nahme der Gleichverteilung inner-
halb der Einkommensklasse. Es sei je-
doch nicht angebracht, von einer
Gleichverteilung auszugehen. Viel-
mehr dürfte das Einkommen in den
unteren Einkommensklassen eher
linksschief und in höheren Einkom-
mensklassen eher rechtsschief ver-

teilt sein, so dass die Verwendung
der Klassenmitte bei den unteren
Klassen zu einer Unterschätzung und
bei den oberen Klassen zu einer
Überschätzung der Einkommenshö-
he führe. Strengmann-Kuhn zeigt
nun einen Weg, wie eine Armutspo-
pulation im Mikrozensus ohne An-
nahmen über die Verteilung der Ein-
kommen innerhalb der Einkommens-
klassen abgeschätzt werden kann. 

Um das Problem der Mittelwertbe-
rechnung mit klassierten Daten zu
umgehen, ermitteln sowohl Streng-
mann-Kuhn (1999, 2003) als auch die
Autorinnen und Autoren des Landes-
sozialberichtes (MASSKS 1999: S. 19)
das durchschnittliche Nettoäquiva-
lenzeinkommen nicht aus den Daten
des Mikrozensus, sondern aus jenen
des SOEP. Ausgehend hiervon wird
für jeden Haushaltstyp eine Armuts-
schwelle festgelegt. Hieraus be-
stimmt Strengmann-Kuhn (1999) für
jeden Haushaltstyp (also je nach Zahl
der Erwachsenen und Kinder im
Haushalt), bis zu welcher Einkom-
mensklasse aus dem Mikrozensus an-
näherungsweise von Armut gespro-
chen werden kann. Er entscheidet
also, ob die Haushaltsmitglieder in
jener Klasse, in welche die Armuts-
schwelle fällt, der armen Population
zugerechnet werden oder nicht. Die
durch dieses Verfahren realisierte Ar-
mutsgrenze liege im Durchschnitt al-
ler Haushaltstypen bei 52,7 % des
durchschnittlichen Nettoäquivalenz-
einkommens (auf Basis des SOEP für
ganz Deutschland berechnet). Für
Westdeutschland ergäben sich durch
diese näherungsweise Ermittlung auf
Basis des Mikrozensus also größten-
teils geringe Abweichungen von den
haushaltstypspezifischen Armuts-
grenzen, die auf der Basis des SOEP
ermittelt wurden. 

Wie die Armutsgrenze für den Lan-
dessozialbericht vom SOEP auf den
Mikrozensus übertragen wurde, wird
hingegen nicht näher erläutert.

Strengmann-Kuhn ermittelt auf Basis
des Mikrozensus eine Armutsquote
für ganz Deutschland von 11,7 %.
Diese sei deutlich höher als jene des
SOEP (10,5 %). Da sich die SOEP-Er-
gebnisse kaum verändern, wenn
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man statt der exakten 50 %-Grenze
die angenäherten Grenzen des Mik-
rozensus zu Grunde legt, schließt er
daraus, dass das SOEP den Anteil der
Armen unterschätzt. 

Gegen die von Strengmann-Kuhn
und den  Autorinnen und Autoren
des Landessozialberichtes 1998 vor-
geschlagenen Verfahren kann je-
doch Folgendes eingewendet wer-
den: 

Sofern zur Berechnung der Armuts-
schwellen mit dem SOEP die detail-
lierten Fragen zum Einkommen zur
Verwendung kommen, erscheint es
fragwürdig, die so ermittelten Ar-
mutsschwellen auf den Mikrozensus
zu übertragen, da damit an die Ein-
kommensangaben des Mikrozensus
ein Maßstab angelegt würde, der
nicht passen kann, da dieser mit ei-
nem anderen Erhebungsinstrument
ermittelt wurde und somit ein ande-
res Einkommenskonzept zu Grunde
liegt. Benutzt man dagegen die
ebenfalls im SOEP enthaltene pau-
schale Frage nach dem Haushaltsein-
kommen zur Ermittlung der Armuts-
schwellen – dies ist das Vorgehen
von Strengmann-Kuhn –, so erreicht
man zwar eine stärkere Übereinstim-
mung hinsichtlich des gemessenen
Einkommenskonstruktes, hinsichtlich
der unterstellten geringeren Validi-
tät der Einkommensangaben im Mik-
rozensus wird dann jedoch kein Fort-
schritt erzielt.

Strengmann-Kuhn verwirft die Idee,
den Einkommensklassen im Mikro-
zensus die Klassenmitte als besten
Repräsentanten zuzuordnen, mit der
Begründung, die damit implizierte
Annahme der Gleichverteilung in-
nerhalb der Einkommensklassen sei
nicht plausibel. Es bleibt jedoch of-
fen, ob die Annahme der Gleichver-
teilung eine starke oder eine schwa-
che ist. Die unteren Einkommens-
klassen, in denen man von einer
linksschiefen Verteilung auszugehen
hat, zeichnen sich im Mikrozensus
durch relativ geringe Klassenbreiten
aus (300 – 400 DM). Je kleiner jedoch
die Klassenbreiten, um so besser re-
präsentiert die Klassenmitte die
„wahren“ Einkommenshöhen in der
Klasse, da die möglichen Abweichun-

gen geringer sind; und um so gerin-
ger sind auch die Auswirkungen der
Gleichverteilungsannahme. Die obe-
ren Klassen sind zwar sehr breit an-
gelegt; da sie wahrscheinlich jedoch
nur geringe Besetzungszahlen auf-
weisen, bleibt ohne angemessene
empirische Überprüfung ungewiss,
wie sich die Verwendung der Klas-
senmitte als Repräsentant der Ein-
kommensklasse auf die Ermittlung
des durchschnittlichen Einkommens
auswirkt. 

Außerdem ist zu hinterfragen, ob
die Unterschiede in den Einkom-
mensverteilungen zwischen SOEP
und Mikrozensus auf die unter-
schiedliche Erhebungsmethode oder
auf Verzerrungen in den Stichpro-
ben zurückzuführen sind. Während
die Befragung des Mikrozensus auf
einer Teilnahmepflicht beruht, ist
die Befragung des SOEP freiwillig.
Insofern ist es wahrscheinlicher, dass
das SOEP einem Mittelschichtbias
unterliegt, Haushalte mit niedrigen
Einkommen also untererfasst wer-
den. Andererseits zeigen Vergleichs-
auswertungen von EVS und Mikro-
zensus, dass die Haushaltseinkom-
men bei Feinanschreibung tatsäch-
lich wesentlich höher liegen als bei
summarischer Abfrage (siehe Kapitel
5.3.2).

Auf Grund der vorherrschenden ge-
nerellen Zweifel an der Eignung des
Mikrozensus für Einkommensanaly-
sen und der hier geäußerten Kritik
am bisherigen Vorgehen bei den
Versuchen, ihn trotz der Zweifel für
Einkommensanalysen nutzbar zu
machen, soll im Folgenden seine Eig-
nung überprüft werden, in dem Er-
gebnisse des Mikrozensus 1998 mit
Ergebnissen der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe 1998 vergli-
chen werden.

4 Datengrundlagen

Zunächst werden die methodischen
Besonderheiten der beiden Daten-
quellen, Mikrozensus 1998 und EVS
1998, dargestellt.

4.1 Mikrozensus

Der Mikrozensus ist die seit 1957 je-
weils im April (und teilweise Anfang
Mai) als 1 %-Flächenstichprobe erho-
bene Repräsentativstatistik über die
Bevölkerung und den Arbeitsmarkt.
Nach verschiedenen Änderungen
hinsichtlich der Auswahlpläne, Fra-
geprogramme und anderer methodi-
scher Einzelheiten (vgl. Emmerling/
Riede 1997) sind seit dem Mikrozen-
susgesetz vom 17. Januar 1996 die
Inhalte des Grundprogramms, des Er-
gänzungsprogramms für Zwecke der
europäischen Arbeitskräftestichpro-
be und der verschiedenen Zusatzpro-
gramme bis zum Jahr 2004 einheit-
lich geregelt. Für die meisten Merk-
male besteht Auskunftspflicht. Da
die Ergebnisse in der Regel im Früh-
jahr des Folgejahres zur Verfügung
stehen, zeichnet sich der Mikrozen-
sus durch eine hohe Aktualität aus.

Seit 1996 wird neben dem Nettoein-
kommen der einzelnen Haushalts-
mitglieder auch nach dem Nettoein-
kommen des Haushaltes insgesamt
gefragt. Die Befragten werden auf-
gefordert, die Einkommensklasse, in
die das Haushaltsnettoeinkommen
fällt, zu nennen. Dabei werden die
Einkommensklassen mit zunehmen-
dem Einkommen breiter. Die bei die-
sem Verfahren notwendige, nach
oben offene Kategorie lag 1998 bei
12 000 und mehr DM; seit 2001 wer-
den Einkommen bis unter 35 000 DM
genauer erfasst (zu den Klassengren-
zen vgl. Tabelle 5).3) 

Von der Auskunftspflicht bei dieser
Frage entbunden sind die Haushalte
selbstständiger Landwirte. Die Frage
nach dem Haushaltnettoeinkommen
wird jedoch darüber hinaus auch von
weiteren Haushalten nicht beant-
wortet (Item-Non-Response). Insge-
samt beziehen sich die Auswertun-
gen auf die Angaben von 91,2 % der
Haushalte in der Stichprobe.

–––––––––––
3) Die vorliegenden Ergebnisse werden in DM
ausgewiesen, da der Beitrag keinen statisti-
schen Bericht, sondern eine Methodenstudie
darstellt, die sich auf Datenbestände aus der
Zeit vor der Währungsumstellung bezieht. Die
Umrechnung der einzelnen Klassengrenzen in
„krumme“ Euro-Beträge würde hier eher zu
Verwirrung als zu mehr Klarheit führen.
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4.2 Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe

Die Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) wird seit 1962/63 in
ca. fünfjährlichem Turnus von der
amtlichen Statistik durchgeführt und
liefert Daten zur wirtschaftlichen Si-
tuation privater Haushalte. Neben
demografischen Merkmalen bezüg-
lich der Haushaltsmitglieder und Aus-
gaben sowie wesentlichen Vermö-
gensarten der privaten Haushalte
werden insbesondere Einkommen,
differenziert nach Arten, direkte
Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge detailliert erhoben. In früheren
Erhebungen wurden die Einkommen
und Ausgaben während einer einjäh-
rigen Erhebungsperiode detailliert
dokumentiert, was zu einem hohen
Grad an Genauigkeit führt, aber auch
eine hohe Belastung der teilnehmen-
den Haushalte bedeutet. Im Zuge der
Umstellung der EVS auf ein Rotati-
onsverfahren mit Quartalsanschrei-
bung wurde die Anschreibedauer da-
her auf drei Monate verkürzt.

Die EVS 1998 ist eine Quotenstich-
probe im Umfang von 0,17 % (reali-
sierter Stichprobenumfang für Nord-
rhein-Westfalen) der Bevölkerung
und wird auf der Basis des Mikrozen-
sus hochgerechnet. Quotierungs-
merkmale sind dabei das Haushalts-
nettoeinkommen gemäß Selbstein-
stufung, der Haushaltstyp, die sozia-
le Stellung der Haupteinkommens-
bezieherin bzw. des Haupteinkom-
mensbeziehers sowie das Bundes-
land.4) Die Teilnahme an der EVS er-
folgt freiwillig.

Haushalte mit besonders hohen Ein-
kommen bleiben unberücksichtigt,
wobei die Obergrenze in den einzel-
nen Wellen der Preis- und Wohl-
standsentwicklung angepasst wurde.
Sie lag für das Jahr 1998 bei
35 000 DM. Die EVS bezieht sich aus-
schließlich auf private Haushalte. Da-
mit werden Personen, die in Einrich-
tungen leben (z. B. Justizvollzug, Ka-
sernen, Pflegeheime), ebenso wenig
erfasst wie Wohnungslose. Aus den
genannten Gründen ist davon auszu-

gehen, dass auch in der EVS die Ein-
kommen am oberen (wegen der Ab-
schneidegrenze) wie auch am unte-
ren Rand (wegen der Vernachlässi-
gung der Anstaltsbevölkerung und
der Wohnungslosen) unvollständig
erfasst werden (vgl. Becker 2000:
S. 405).5)

Gleichwohl ist die EVS hinsichtlich
der Erhebung der Einnahmen und
Ausgaben privater Haushalte die
exakteste Datenquelle in Deutsch-
land, da die Angaben en detail und
prozessbezogen – also zum Zeit-
punkt der tatsächlichen Ausgabe
bzw. Einnahme – erfolgen. Durch die
lange Anschreibedauer werden Peri-
odeneffekte, wie sie beim Stichtags-
konzept des Mikrozensus zu erwar-
ten sind, abgemildert.6) Becker
(2000: S. 405) merkt jedoch an, dass
die Einkommen aus unselbstständi-
ger Arbeit in der EVS wesentlich
vollständiger als die Einkommen aus
Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen erfasst werden. 

Im Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung (Bundesregie-
rung 2000b: S. 25) wird angeführt,
dass sich auf Grund von Einmalzah-
lungen und unterjährigem Vermö-
gensbesitz durch das Rotationsver-
fahren mit Quartalsanschreibungen
eine gegenüber Jahresanschreibun-
gen höhere Streuung der Einkom-
mensvariablen ergebe; damit sei
eine höhere Ungleichheit der Vertei-
lung systematisch angelegt. In einer
eigenen Analyse, bei der die Vertei-
lungsungleichheit innerhalb der ein-
zelnen Quartale und über das ganze
Jahr insgesamt verglichen wurde,
zeigten sich jedoch nur minimale Un-
terschiede.

Da sich die Anschreibung der Ein-
nahmen und Ausgaben in der EVS
über 3 Monate erstreckt, ergeben
sich Probleme hinsichtlich einiger
Statusbeschreibungen wie sozialer
Stellung oder Haushaltstyp. Hier
wird in der EVS das Konzept des

überwiegenden Status angewandt;
eine Person, die während der An-
schreibung zwei Monate erwerbstä-
tig und einen Monat arbeitslos ist,
gilt daher insgesamt als erwerbstä-
tig. Hierdurch können sich schwer
kontrollierbare Abweichungen zum
Mikrozensus ergeben, der den Status
in einer festgelegten Berichtswoche
erhebt.

Der großen Exaktheit hinsichtlich der
Einnahmen und Ausgaben in der EVS
steht jedoch eine eingeschränkte
Verfügbarkeit sozialstrukturell rele-
vanter Merkmale gegenüber, so dass
sozialstrukturelle Analysen zur Ein-
kommensverteilung und zur Armut
mit der EVS nur begrenzt möglich
sind. Beispielsweise gibt es keine In-
formationen über den Schulbesuch
der Kinder, über die schulische Aus-
bildung oder die Weiterbildung der
erwachsenen Personen, über genau-
ere Umstände der Erwerbsbeteili-
gung, Gesundheit, Pflegebedürftig-
keit oder Behinderung und die
Staatsangehörigkeit wird nur in der
Differenzierung deutsch/nichtdeutsch
erhoben. Durch den wesentlich ge-
ringeren Stichprobenumfang lässt
sich die EVS auch nicht auf regiona-
ler Ebene auswerten. Weitere Nach-
teile der EVS gegenüber dem Mikro-
zensus sind die 5-jährige Periodizität,
mögliche Selektionseffekte auf
Grund der Freiwilligkeit der Teilnah-
me und der größere Zeitverzug bis
zur Datenbereitstellung.

4.3 Konzeptionelle Unterschiede 

Neben den gerade beschriebenen
Vor- und Nachteilen hinsichtlich der
Anlage der Erhebung bestehen zwi-
schen EVS und Mikrozensus auch er-
hebliche Unterschiede hinsichtlich
des Einkommenskonzeptes.

Hier ist insbesondere der unter-
schiedliche zeitliche Bezugspunkt
der Einkommensangaben zu be-
rücksichtigen: In der EVS werden
die Quartalseinkommen der Haus-
halte erhoben. Wird diese Angabe
durch drei (Monate je Quartal) ge-
teilt und dann der Durchschnitt
über alle Haushalte gebildet, so ist
das Ergebnis als durchschnittliches

–––––––––––
4) Zu Einzelheiten des Stichprobenverfahrens
der EVS 1998 vgl. Kühnen (2001) sowie Statisti-
sches Bundesamt (2002). 

–––––––––––
5) In den folgenden Darstellungen wird daher
auch beim Mikrozensus nur das Einkommen
privater Haushalte betrachtet. 
6) Sie werden nur abgemildert, weil auf Grund
der Umstellung auf eine Quartalsanschreibung
z. B. der Effekt von zeitbezogenen Einmalzah-
lungen (z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
nicht ausreichend berücksichtigt werden kann.
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Monatseinkommen der Haushalte
im Erhebungsjahr zu interpretieren.
Hingegen beziehen sich die Anga-
ben im Mikrozensus auf den Erhe-
bungsmonat (April bzw. Mai). Hier-
durch könnten im Mikrozensus ins-
besondere solche Einmalzahlungen
unberücksichtigt bleiben, die immer
zu bestimmten Zeitpunkten des
Jahres anfallen (Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld, 13. oder 14. Monatsge-
halt). Außerdem fehlen im Mikro-
zensus Einkommensangaben von
Haushalten mit selbständigen Land-
wirten.

Testrechnungen, bei denen die
Landwirts-Haushalte aus der EVS-
Stichprobe ausgeschlossen wurden
und die Untersuchung auf das
2. Quartal (also jenes, in dem die
Mikrozensus-Erhebung stattfand)
beschränkt wurde, zeigen jedoch,
dass die Unterschiede bei der Be-
rechnung von Mittelwerten gering
sind. 

Ein weiterer Unterschied besteht
darin, dass nach dem Konzept des
Haushaltsnettoeinkommens der EVS
auf die finanziellen Einkünfte der
Haushalte weitere fiktive Ein-
kommensbestandteile aufgeschla-
gen werden. So wird bei Haushal-
ten mit selbstgenutztem Wohnei-
gentum der unterstellte Mietwert
der Wohnung bzw. des Hauses auf
die Einkünfte aufgeschlagen; auch
bei Sachwerten (z. B. privat genutz-
ter Dienstwagen) erfolgt ein Auf-
schlag. Die Auswirkungen der un-
terschiedlichen Einkommensbe-
standteile – seien sie real oder un-
terstellt – werden in Abschnitt 5.1
analysiert.

In der EVS sind auf Grund des Impu-
tationsverfahrens für den Mietwert
(vgl. Statistisches Bundesamt 2002:
S. 17) sowie der unregelmäßigen Ein-
kommensströme bei Selbstständigen
auch negative Einkommen möglich.
Um die Situation im Mikrozensus
nachzubilden, der negative Einkom-
men nicht explizit vorsieht, wurden
diese Fälle von der Analyse ausge-
schlossen.

5 Effekte der Messmethode
auf die Einkommens-
verteilung

Wie eingangs angeführt, beziehen
sich zwei zentrale Kritikpunkte an
der Einkommensmessung im Mikro-
zensus zum einen auf die Selbstein-
stufung und zum anderen auf die or-
dinale Messung in Einkommensklas-
sen. In den folgenden Abschnitten
sollen diese beiden Aspekte genauer
untersucht werden, um Aussagen
über die Qualität der Einkommens-
angaben im Mikrozensus zu ermögli-
chen.

5.1 Selbsteinstufung 
versus Anschreibung

Die Selbsteinstufung des Haushalts-
nettoeinkommens durch die Befrag-
ten steht in dem Verdacht, die tat-
sächliche Einkommenssituation nur
zum Teil richtig abzubilden. Um die-
ses zu überprüfen und somit Aussa-
gen über die Qualität der Einkom-
mensmessung mittels Selbsteinstu-
fung zu ermöglichen, ist es notwen-
dig, die Angaben der Befragten mit
Daten einer anderen Messmethode
zu vergleichen. Diese Möglichkeit
bietet die Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS). In Abschnitt
4.2 wurde schon ausgeführt, dass die
Einkommen in der EVS mittels einer
Anschreibung aller Einnahmen und
Ausgaben durch die teilnehmenden
Haushalte erhoben werden. Hier ist
davon auszugehen, dass die Messung
ein hohes Maß an Vollständigkeit ge-
währleistet und damit die tatsächli-
che Einkommenssituation sehr gut
widerspiegelt. Darüber hinaus bietet
die EVS jedoch auch Angaben über
das durchschnittliche monatliche
Haushaltsnettoeinkommen des Vor-
jahres auf der Basis einer Selbstein-
stufung, die zu Beginn des Erhe-
bungsjahres im Rahmen des Einfüh-
rungsinterviews erhoben werden. Da-
mit besteht die Möglichkeit, Einkom-
men nach Selbsteinstufung und nach
Anschreibung auf Einzeldatenebene
miteinander vergleichen zu können.

Vergleiche dieser Art sind schon auf
der Basis der EVS 1969 und der EVS
1978 durchgeführt worden (Euler

1983). An diese Untersuchungen an-
knüpfend, sollen systematische Mess-
effekte bei der Selbsteinstufung ab-
geschätzt werden. Ein unmittelbarer
Vergleich der zahlenmäßigen Ergeb-
nisse mit denen von Euler ist auf-
grund konzeptioneller Änderungen
in der EVS seit 1978 nicht möglich.7)

Für die Einkommen aus der Anschrei-
bung waren geringfügige Anpassun-
gen notwendig, um zu gewährleis-
ten, dass mit Selbsteinstufung und
Anschreibung die gleiche Zielgröße
ins Visier genommen wird. Wichtigs-
ter Punkt ist hier der Ausschluss des
Mietwerts selbstgenutzten Wohnei-
gentums, aber auch von Sachleistun-
gen und einmaligen Zahlungen, da
diese in der Selbsteinstufung nicht
berücksichtigt sind. Übereinstimmun-
gen und Abweichungen des so defi-
nierten, bereinigten Haushaltsnetto-
einkommens gegenüber der Selbst-
einstufung aus dem Einführungsin-
terview sind in Tabelle 1 dargestellt.

Die Übereinstimmung zwischen bei-
den Erhebungsinstrumenten nimmt
von Einpersonenhaushalten (43,0 %)
bis zu Haushalten mit fünf und mehr
Mitgliedern (35,8 %) in der Tendenz
ab. Gleichzeitig steigt der Anteil der
Haushalte, für die in der Anschrei-
bung höhere Einkommen ermittelt
werden als in der Selbsteinstufung
von 46,7 % auf 58,5 %. Im Mittel
über alle Haushalte weisen mehr als
die Hälfte (51,3 %) höhere Einkom-
men in der Anschreibung auf.

Die Vermutung einer unvollständi-
gen Einkommenserfassung durch
Selbsteinstufung wird mit diesen Er-
gebnissen zunächst erhärtet. Dabei
sind die Befunde nicht neu. Auch in
der EVS 1978 und der EVS 1969 sank
–––––––––––
7) Während Euler beispielsweise nur die Janu-
aranschreibungen mit den Selbsteinstufungen
vergleicht, musste in der vorliegenden Untersu-
chung aus datentechnischen Gründen auf das
gesamte erste Quartal der EVS 1998 zurückge-
griffen werden. Die Eingrenzung auf diesen
Zeitraum erfolgt, um eine ausreichende Konsis-
tenz mit der Selbsteinstufung aus dem Einfüh-
rungsinterview zum Jahresanfang sicher zu
stellen. Außerdem wurden die Einkommens-
klassen für die Selbsteinstufung in den 20 Jah-
ren, die zwischen den Studien liegen, erheblich
geändert. Es lässt sich nicht beziffern, in wel-
chem Ausmaß quantitative Ergebnisunterschie-
de auf die geänderten Messinstrumente zu-
rückzuführen sind. Problemlos ist es hingegen,
die inhaltlichen Befunde zu vergleichen, da bei
der Analyse die wesentliche Konzeption von
Euler übernommen wurde.
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die Übereinstimmung mit zuneh-
mender Haushaltsgröße, während
der Anteil höherer Anschreibungen
merklich zunahm. Erklärt werden
kann dies zum Teil mit einem Effekt
der personellen Fokussierung: In grö-
ßeren Haushalten sind in der Regel
nicht alle Personen an dem Einfüh-
rungsinterview und damit an der
Selbsteinstufung des Einkommens
beteiligt. Die auskunftsgebende Per-
son wird – so die Annahme – vorran-
gig an das Einkommen der Haupt-
einkommensbezieherin oder des
Haupteinkommensbeziehers denken
und berücksichtigt das Einkommen
weiterer Haushaltsmitglieder nur un-
zureichend.

Das erklärt aber noch nicht, warum
auch bei Einpersonenhaushalten die
Angabe im Interview die anschlie-
ßende Anschreibung häufiger unter-
schreitet als trifft. Um auch diese Ab-
weichungen erklären zu können,
wird im Anschluss an Euler die These
aufgestellt, dass es einen systemati-
schen Effekt gibt, auf Grund dessen
die Befragten im Interview nicht an
alle Einkünfte denken, sondern nur
an ganz spezifische. Bei einer sol-
chen Fokussierung auf einzelne Ein-
kommensquellen werden vermutlich
vor allem die jeweils vom Unfang
her wichtigsten und regelmäßigen
Einkünfte berücksichtigt, während
öffentliche Transferleistungen und
beispielsweise Einkünfte aus Vermö-

gen eher vergessen werden – insbe-
sondere wenn sie nur in größeren
zeitlichen Abständen anfallen (vgl.
Euler 1983: S. 814).

Zur Überprüfung dieser These ist es
naheliegend, aus der Anschreibung
ein Einkommen zu berechnen, wel-
ches sich weitgehend auf die wich-
tigsten, regelmäßig gezahlten Ein-
kommen beschränkt. Um die ent-
sprechenden Positionen ausfindig zu
machen, wurden die Haushaltsnetto-
einkommen unter Beschränkung auf
bestimmte Einkommensarten in ver-
schiedenen Varianten neu berechnet

und mit der Selbsteinstufung vergli-
chen. Dabei konnte ein Einkommen
konstruiert werden, das erheblich nä-
her an den Angaben der Befragten
aus dem Einführungsinterview liegt
als das Haushaltsnettoeinkommen
der EVS-Anschreibung und daher das
Antwortverhalten der Befragten im
Mittel zutreffend abbildet. Dieses
Einkommenskonstrukt wird im Fol-
genden als modelliertes Einkommen
bezeichnet. Die Definition (s. u.) zeigt
die berücksichtigten Bestandteile.

Nach den fünf ersten Posten des mo-
dellierten Einkommens, die für jeden
Haushalt berücksichtigt werden, fol-
gen zwei Posten, für die eine Bedin-
gung definiert wurde. Zunächst hat
sich gezeigt, dass Haushalte, de-
ren Haupteinkommensbezieherinnen
oder -bezieher Studierende sind,
eine besondere Einkommenssituati-
on aufweisen. Für sie haben Leistun-
gen nach Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) und Übertra-
gungen privater Haushalte oftmals
einen maßgeblichen Anteil am Haus-
haltseinkommen und werden offen-
sichtlich auch bei der Selbsteinstu-
fung einbezogen. Sind die Studieren-
den hingegen nicht selbst Hauptein-
kommensbezieher (z. B. studierende
Kinder im Haushalt ihrer Eltern), sind
Leistungen nach dem BAföG i. d. R.
ein vergleichsweise geringfügiger
Posten am gesamten Haushaltsein-
kommen und etwaige Übertragun-

*) laut Anschreibung im 1. Quartal 1998 – **) Selbsteinstufung der Einkommensgrößenklasse im Einfüh-
rungsinterview (Stichtag: 1. Januar 1998) – ***) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS) 1998 – 1) analog zur Einkommensklassifizierung der Selbsteinstufung

1. Haushalte 1998 nach Abweichung des bereinigten Haushaltsnetto-
einkommens*) von der Selbsteinstufung**) und nach Haushaltsgröße***)

Merkmal

Haushalte

insgesamt
davon mit ... Person(en)

Die Einkommensgrößenklasse1)

des bereinigten Haushalts-
nettoeinkommens war im Ver-
gleich zur Selbsteinstufung ... 

% 

1 2 3 4 5 und mehr

gleich

höher

40,2 43,0

51,3 46,7
davon um ... Größenklasse(n)
1
2
3 und mehr

35,8 32,7
11,2

4,2
9,9
4,2

41,5 36,7

49,5 54,4

38,8 35,8

54,9 58,5

34,6 39,0
10,4

4,5
10,7

4,7

37,6 40,2
13,9

3,4
14,4

3,9

niedriger
davon um ... Größenklasse(n)
1

8,5 10,3

6,5 6,3
2
3 und mehr

1,5
0,5

3,2
0,7

8,9 8,9

7,1 7,2

6,3 5,7

5,7 4,8
1,4
0,4

1,2
0,6

0,3
0,3

0,9
–

Übersicht 1

Definition: „modelliertes Einkommen“ nach Anschreibung in der EVS

 Summe der Einkommen aus Erwerbstätigkeit ohne Einmalzahlungen
 und ohne Sachleistung zum Erwerbseinkommen

+  Renten- und Pensionszahlungen
+  Arbeitslosengeld und -hilfe
+  Mutterschaftsgeld und Kindergeld
+  Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung,

 einschließlich Untervermietung

 wenn Haupteinkommensbezieherin bzw. -bezieher = Studierende(r):
(+) Leistungen nach dem BAföG und Übertragungen privater Haushalte

–   Steuern und Abgaben (Abzüge vom Einkommen)

 wenn das bisher errechnete Haushaltseinkommen geringer ist als 1 500 DM:

(+) Wohngeld, Sozialhilfe (hier nur laufende Hilfe zum Lebensunterhalt)
 und Erziehungsgeld

 = modelliertes (Haushaltsnetto-) Einkommen
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gen finden zumeist innerhalb des
Haushalts statt und tauchen daher
als Einnahme nicht auf. In diesen Fäl-
len werden diese Einkommensquel-
len daher eher vergessen.

Nach der zweiten Bedingung wer-
den die öffentlichen Transferzahlun-
gen Wohngeld, Sozialhilfe (hier nur
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt)
und Erziehungsgeld nur dann be-
rücksichtigt, wenn das sonstige mo-
dellierte Einkommen niedrig ist. Die-
se Zahlungen sind für Haushalte mit
geringem Einkommen von besonde-
rer Bedeutung und werden daher
nur für diese berücksichtigt. Es wird
also davon ausgegangen, dass Haus-
halte mit höherem Einkommen et-
waige Transferleistungen bei der
Selbsteinstufung eher vernachlässi-
gen. Konkret wurde für die bislang
einbezogenen Bestandteile des mo-
dellierten Einkommens abzüglich der
Steuern und Abgaben eine Einkom-
mensgrenze von 1 500 DM gewählt.
Die Schwelle von 1 500 DM wurde
für alle Haushalte einheitlich ange-
setzt, unabhängig von der Haus-
haltszusammensetzung. Dies wird
mit der oben angeführten Vermu-
tung der personalen Fokussierung
begründet, nach der vor allem das
Einkommen der Haupteinkommens-
bezieherin oder des -beziehers für
die Einkommensselbsteinstufung von
besonderer Bedeutung ist.8)

Wie deutlich das modellierte Ein-
kommen die Übereinstimmung mit
der Selbsteinstufung im Vergleich
zum ursprünglichen (bereinigten)
Einkommen verbessert, zeigen Ta-
belle 2 und Tabelle 3. Zur Ermittlung
der in den Tabellen ausgewiesenen
mittleren Abweichung (arithmeti-
sches Mittel) wurden folgende Re-
geln angewendet: 

– Liegt das errechnete Einkommen
nach Anschreibung (Haushaltsnet-
toeinkommen bzw. modelliertes
Einkommen) innerhalb der Gren-
zen der Einkommensklasse aus der

Selbsteinstufung, so ist keine Ab-
weichung vorhanden (genau null). 

– Ist das errechnete Einkommen
nach Anschreibung geringer als
die untere Klassengrenze der
Selbsteinstufung, so beträgt die
Abweichung die Differenz des er-
rechneten Einkommens abzüglich
der Klassenuntergrenze der Selbst-
einstufung (negativer Wert). 

– Ist das errechnete Einkommen
nach Anschreibung höher als die
obere Klassengrenze der Selbst-
einstufung, so beträgt die Abwei-
chung die Differenz des errechne-
ten Einkommens abzüglich der
Klassenobergrenze der Selbstein-
stufung (positiver Wert).

Analog wird in den Tabellen auch
der Median (Schwerpunkt der Ver-
teilung) dargestellt. Keine Abwei-

chungen zeigen an, dass der Median
innerhalb der Klassengrenzen der
Selbsteinstufung liegt. Positive Wer-
te geben an, wie weit der Median
oberhalb, negative Werte wie weit
er unterhalb der Klassengrenzen der
Selbsteinstufung liegt.

Während das Haushaltsnettoeinkom-
men im Mittel um 665 DM über der
Selbsteinstufung liegt, sind dies bei
dem modellierten Einkommen nur
noch 37 DM. Fast über alle Haushalts-
größen erreicht das modellierte Ein-
kommen eine Abweichung in ähnlich
geringer Größenordnung. Nur bei
den Haushalten mit fünf und mehr
Personen wird die Ungenauigkeit
merklich größer, ist aber in Relation
zu dem Ergebnis auf Basis des Haus-
haltsnettoeinkommens immer noch
deutlich besser. Hinsichtlich der sozia-
len Stellung weisen sonstige Nichter-
werbstätige die größten Abweichun-
gen zwischen den Messkonzepten

*) laut Anschreibung im 1. Quartal 1998 – **) Selbsteinstufung der Einkommensgrößenklasse im Einfüh-
rungsinterview (Stichtag: 1. Januar 1998) – ***) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS) 1998

2. Mittlere Abweichung der Einkommen*) von der Selbsteinstufung 
der Haushalte**) 1998 nach der Haushaltsgröße***)

Haushaltsgröße

Mittlere Abweichung des

Haushaltsnettoeinkommens modellierten Einkommens

Haushalte insgesamt

arithmetisches
Mittel

DM

Median

+665 +33

arithmetisches
Mittel Median

+37 –
davon mit ... Person(en)
1
2
3

+357 –
+679
+804

–
+160

4
5 und mehr

+739
+1 078

+164
+364

+32 –
+20
+28

–
–

+46
+142

–
–

*) laut Anschreibung im 1. Quartal 1998 – **) Selbsteinstufung der Einkommensgrößenklasse im Einfüh-
rungsinterview (Stichtag: 1. Januar 1998) – ***) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS) 1998

3. Mittlere Abweichung der Einkommen*) von der Selbsteinstufung 
der Haushalte**) 1998 nach der sozialen Stellung der Haupteinkommens-
bezieherin bzw. des Haupteinkommensbeziehers***)

Soziale Stellung der 
Haupteinkommensbezieherin
bzw. des Haupteinkommens-

beziehers 

Mittlere Abweichung des

Haushaltsnettoeinkommens modellierten Einkommens

Haushalte insgesamt

arithmetisches
Mittel

DM

Median

+665 +33

arithmetisches
Mittel Median

+37 –
davon 
Selbstständige(r) 
Beamtin, Beamter
Angestellte(r)

+1 174 +408
+986
+656

+309
+51

Arbeiter/-in
Arbeitslose(r)
Rentner/-in
Pensionär/-in

+342
+518

–
–

+436
+1 326

–
+825

+220 –
+100

+23
–
–

–16
–37

–
–

+25
+162

–
–

Studierende(r)
sonstige(r) 
Nichterwerbstätige(r)

+202

+386

–

–

+97

–328

–

–

–––––––––––
8) Auch wenn es sich folglich nicht um eine Ar-
mutsgrenze handelt, lehnt sich die Dimensio-
nierung der verwendeten Schwelle an die Ar-
mutsgrenze von Einpersonenhaushalten auf
der Basis von 50 % des arithmetischen Mittels
vom Äquivalenzeinkommen (alte OECD-Skala)
an.
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auf, was sich mit der Heterogenität
der in dieser Residualkategorie zu-
sammengefassten Haushalte erklä-
ren lässt. Große Abweichungen fin-
den sich auch noch bei den Selbst-
ständigen. Da diese Gruppe ver-
gleichsweise unregelmäßige Einkom-
men hat, ist dieser Befund durchaus
plausibel.

Abschließend werden in Tabelle 4 –
analog zu Tabelle 1 – die Abwei-
chungen des modellierten Einkom-
mens gegenüber der Selbsteinstu-
fung dargestellt. Bei deutlich mehr
als der Hälfte aller Haushalte stimmt
die Einkommensklasse des modellier-
ten Einkommens mit der aus der
Selbsteinstufung überein. Nach wie
vor bestehende Abweichungen ver-
teilen sich im Vergleich mit dem
Haushaltsnettoeinkommen (siehe Ta-
belle 1) deutlich gleichmäßiger. Es ist
gut erkennbar, dass das modellierte
Einkommen, wie es hier vorgestellt
wurde, im statistischen Mittel ein
brauchbares Prognoseinstrument
darstellt, um die Angabe in der
Selbsteinstufung zu schätzen. Damit
konnten klare Hinweise zur Bestäti-
gung der zu prüfenden These gefun-
den werden: Die Auskunftsgeben-
den berücksichtigen vor allem die
wichtigsten und regelmäßigen Ein-
kommen, wenn sie um die Angabe
ihres Haushaltsnettoeinkommens
mittels Selbsteinstufung gebeten
werden. Das bedeutet aber auch,

dass mit den Befunden Informatio-
nen vorliegen, wie eine mittels
Selbsteinstufung erhobene Einkom-
mensangabe zu interpretieren ist. Es
kann davon ausgegangen werden,
dass das tatsächliche Haushaltsnetto-
einkommen im Mittel etwas höher
liegt.

5.2 Klassenbildung

Das zweite Problem bei Einkom-
mensanalysen mit dem Mikrozensus
ist das der ordinalen Messung: Es
wird nicht nach einem genauen

Geldbetrag gefragt, sondern nur da-
nach, in welcher Einkommensklasse
das Einkommen liegt.9) Für viele Ein-
kommensanalysen benötigt man je-
doch ein metrisches Skalenniveau.
Dies gilt z. B. für die Bestimmung ei-
nes Durchschnittseinkommens. In der
Folge ergeben sich auch Probleme bei
der Bestimmung von Armutsquoten.

Eine einfache Methode, um aus der
ordinalen Messung über Einkom-
mensklassen eine metrische Skala zu
gewinnen, besteht darin, die Klas-
senmitte als besten Schätzwert für
alle Fälle zu verwenden, die in die je-
weilige Klasse fallen. Wie bereits
ausgeführt, wird hierdurch implizit
die Gleichverteilung der Einkommen
innerhalb einer Klasse angenommen.
Da bislang noch nicht geklärt wurde,
ob die Klassenmitte als Schätzer ge-
eignet ist, soll dies im vorliegenden
Abschnitt geschehen.

Hierzu wird zunächst die EVS 1998
herangezogen. Diese enthält eine
metrische Variable des Haushaltsnet-
toeinkommens in jenem Quartal, in
dem der Haushalt das Haushaltsbuch
führte. Durch Division durch 3 erhält
man damit ein durchschnittliches

–––––––––––
9) Durch diese Methode wird jedoch auch eine
gewisse Scheingenauigkeit vermieden, da die
Befragten ihr Nettohaushaltseinkommen nicht
so genau kennen, als dass sie es auf den Euro
bzw. die Mark genau angeben könnten. Dies
gelingt mit hoher Genauigkeit nur bei Führung
eines Haushaltsbuches.

*) laut Anschreibung im 1. Quartal 1998 – **) Selbsteinstufung der Einkommensgrößenklasse im Einfüh-
rungsinterview (Stichtag: 1. Januar 1998) – ***) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS) 1998 – 1) analog zur Einkommensklassifizierung der Selbsteinstufung

4. Haushalte 1998 nach Abweichung des modellierten Einkommens*) 
von der Selbsteinstufung**) und nach Haushaltsgröße***)

Merkmal

Haushalte

insgesamt
davon mit ... Person(en)

Die Einkommensgrößenklasse1)

des modellierten Einkommens
war im Vergleich zur Selbst-
einstufung ... 

% 

1 2 3 4 5 und mehr

gleich

höher

56,5 57,7

25,3 24,9
davon um ... Größenklasse(n)
1
2
3 und mehr

21,6 20,1
2,8
0,9

3,8
1,1

58,0 50,9

22,7 28,0

59,0 50,7

25,8 32,8

19,6 24,7
2,1
0,9

2,5
0,8

22,0 28,8
3,1
0,8

3,5
0,4

niedriger
davon um ... Größenklasse(n)
1

18,2 17,3

13,3 11,1
2
3 und mehr

3,5
1,4

4,7
1,5

19,3 21,2

14,4 15,3

15,2 16,6

12,1 13,1
3,5
1,4

4,1
1,7

2,3
0,8

1,3
2,2

Haushalte 1998 nach dem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen
auf Basis des Mikrozensus*) und der EVS**)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 400 9 600 10 800 12 000
Haushaltsnettoeinkommen (DM)

 Haushalte

Mikrozensus1) EVS2) EVS,  modelliert3)

*) Ergebnisse des Mikrozensus im April 1998  - **) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)
im Jahresdurchschnitt 1998 - 1) unter der Annahme, dass sich die Einkommen innerhalb einer Einkommensklasse
gleich verteilen - 2) Feinanschreibung der EVS im Haushaltsbuch - 3) modelliertes Haushaltsnettoeinkommen auf
Basis der Feinanschreibung der EVS (Definition s. Übersicht 1)

Abb. 1

Grafik: LDS NRW
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monatliches Haushaltsnettoeinkom-
men dieses Quartals. 

Abbildung 1 zeigt, dass sich die Ver-
teilung des so gebildeten Haushalts-
nettoeinkommens auf der Basis der
EVS von jenem auf Basis des Mikro-
zensus erheblich unterscheidet, so
dass man von der Verteilung inner-
halb der EVS nicht unmittelbar auf
die Verteilung innerhalb der Ein-
kommensklassen des Mikrozensus
schließen kann.10) Zieht man jedoch
stattdessen das in Abschnitt 5.1 ent-
wickelte Modell heran, das bestimm-
te Annahmen über das Selbsteinstu-
fungsverhalten der Befragten bein-
haltet, so passt sich die EVS-Vertei-
lung derjenigen des Mikrozensus an
(vgl. Abbildung 1).

Anhand dieser modifizierten Einkom-
mens-Variablen werden sowohl die

Einkommensklassen des Mikrozensus
1998 nachgebildet, als auch die Klas-
sen des aktuellen Mikrozensus 2002.
Die Information wird also vergröbert,
und die ursprünglich metrische Skala
auf eine ordinale Skala reduziert. In
der 1998er-Einkommensklassifikation
des Mikrozensus enthält die oberste
Klasse alle Haushalte mit einem Haus-
haltsnettoeinkommen, das 12 000 DM
überschreitet. Diese Klasse wird mit
der EVS auf Grund ihrer Abschneide-
grenze bei 35 000 DM unvollständig
abgebildet. In der Klassierung gemäß
Mikrozensus 2002 beginnt die nach
oben hin offene Klasse dagegen bei
35 000 DM. Diese Klasse lässt sich mit
der EVS 1998 mithin gar nicht darstel-
len. Dafür können jedoch die Ein-
kommensklassen im Bereich von
12 000 bis 35 000 DM exakt abgebil-
det werden.

Tabelle 5 zeigt für die nachgebilde-
ten Einkommensklassen des Mikro-
zensus 1998 bzw. 2002 die Zahl der

ungewichteten Haushalte in der
EVS 1998, die ein modelliertes Ein-
kommen innerhalb dieser Klasse auf-
weisen, den rechnerischen Wert der
Klassenmitte, den Wert des empi-
risch aus den Daten der EVS 1998 er-
mittelten Durchschnitts innerhalb
der Einkommensklasse, die Abwei-
chung der Klassenmitte vom empiri-
schen Durchschnitt relativ zur maxi-
malen Abweichung (halbe Klassen-
breite), die Standardabweichung
und die Schiefe der Einkommensver-
teilung innerhalb jeder Einkommens-
klasse. Je geringer der Unterschied
zwischen dem empirisch ermittelten
durchschnittlichen klassenspezifi-
schen Einkommen und der rechneri-
schen Klassenmitte, um so besser re-
präsentiert die rechnerische Klassen-
mitte die Einkommen der Haushalte
innerhalb der Klasse. Die Abwei-
chungen werden an der halben Klas-
senbreite relativiert, da die absolute
Größe des Unterschiedes von jener
abhängig ist.

–––––––––––
10) Zur Begründung dieser Unterschiede vgl.
weiter unten Abschnitt 5.1.

*) modelliertes Haushaltsnettoeinkommen auf Basis der Feinanschreibung der EVS (Definition s. Übersicht 1) – **) Nachbildung der Einkommensklassen des Mikro-
zensus 1998 und 2002 – ***) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 – 1) klassenspezifisches arithmetisches Mittel des modellierten
Haushaltsnettoeinkommens – 2) Differenz von Klassenmitte und empirischem Mittel im Verhältnis zur maximalen Abweichung (halbe Klassenbreite): je geringer der
Betrag der Abweichung ist, desto besser wird das klassenspezifische Haushaltsnettoeinkommen durch die Klassenmitte repräsentiert – 3) Statistisch signifikante
Unterschiede (hier: p < 0,05) sind mit * gekennzeichnet. – 4) klassenspezifische Streuung des modellierten Haushaltsnettoeinkommens um den empirischen Mittel-
wert – 5) Maßzahl für die Schiefe einer Verteilung: je größer der Index, desto asymmetrischer ist hier die klassenspezifische Verteilung des modellierten Haushalts-
nettoeinkommens. Bei Rechtsschiefe (gleich Linkssteilheit) hat der Index einen positiven Wert, bei Linksschiefe (gleich Rechtssteilheit) einen negativen. – 6) Diese
(gemäß der Klassifikation des Mikrozensus 1998) nach oben offene Klasse wird unvollständig abgebildet, da die Ergebnisse der EVS auf Einkommen bis zu einer
Höhe von 35 000 DM beschränkt sind.

5. Haushalte und ausgewählte Maßzahlen der Verteilung des modellierten Haushaltsnettoeinkommens*) 1998
nach generierten Einkommensklassen**)***)

Generierte 
Einkommensklasse

von ... bis 
unter ... DM

 Haushalte
(ungewichtet)

Maßzahlen zur Verteilung des modellierten Haushaltsnettoeinkommens

Klassenmitte empirischer 
Mittelwert1)

Differenz, relativ 
zur halben

Klassenbreite2)3)

Standard-
abweichung4) Schiefeindex5)

           unter 300
     300 –      600

DM

 44
 37

 150
 450

%

 102
 476

+32,0
–17,3

DM

 98
 86

+0,26
–0,16

     600 –   1 000
  1 000 –   1 400
  1 400 –   1 800
  1 800 –   2 200

 119
 271

 800
1 200

 452
 628

1 600
2 000

  2 200 –   2 500
  2 500 –   3 000
  3 000 –   3 500
  3 500 –   4 000

 570
1 108

2 350
2 750

1 227
1 268

3 250
3 750

 879
1 205

–39,5
–2,5

1 605
1 994

–2,5
+3,0

 105
 113

–0,38
–0,08

 116
 119

–0,12
–0,07

2 354
2 740

–2,7
+4,0

3 248
3 744

+0,8
+2,4

 90
 146

–0,06
–0,03

 146
 141

–0,06
–0,01

  4 000 –   4 500
  4 500 –   5 000
  5 000 –   5 500
  5 500 –   6 000

1 291
1 229

4 250
4 750

1 045
 888

5 250
5 750

  6 000 –   6 500
  6 500 –   7 000
  7 000 –   7 500
  7 500 –   8 000

 666
 550

6 250
6 750

 395
 345

7 250
7 750

4 246
4 733

+1,6
+6,8

5 237
5 733

+5,2
+6,8

 139
 146

+0,03
+0,10

 146
 148

+0,00
+0,06

6 232
6 742

+7,2
+3,2

7 239
7 733

+4,4
+6,8

 137
 151

+0,09
+0,06

 140
 144

+0,15
+0,05

  8 000 – 10 000
10 000 – 12 000
12 000 – 15 000
15 000 – 20 000

 683
 253

9 000
11 000

 135
 54

13 500
17 500

20 000 – 35 000 
35 000 und mehr

12 000 und mehr6)

 25
–

27 500
.

 214 13 000

8 841
10 840

+15,9
+16,0

13 166
16 901

+22,3
+24,0

 566
 537

+0,34
+0,16

 843
1 199

+0,43
+0,48

24 559
.

+39,2
.

16 167 –27,5

2 846
.

+0,41
.

4 501 +1,87

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
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Es zeigt sich, dass in den Einkom-
mensklassen „unter 300 DM“ sowie
„600 bis unter 1 000 DM“ die Abwei-
chungen zwischen Klassenmitte und
empirischem Mittelwert nicht uner-
heblich sind.11) Der Unterschied in
der Klasse „600 bis unter 1 000 DM“
ist damit begründet, dass in dieser
Einkommensklasse die Einkommen
linksschief verteilt sind, wie der in
der Tabelle aufgeführte Schiefein-
dex12) zeigt.

Alle Einkommensklassen zwischen
1 000 DM und 8 000 DM Haushalts-
einkommen werden jedoch durch
ihre Klassenmitten sehr gut reprä-
sentiert. Klassenmitte und empiri-
scher Durchschnitt unterscheiden
sich jeweils nur geringfügig. 

Größere Unterschiede sind erst wie-
der in den höheren Einkommensklas-
sen festzustellen. In diesen Klassen
ist das Einkommen rechtsschief ver-
teilt, d. h. der empirische Durch-
schnitt liegt niedriger als die rechne-
rische Klassenmitte. Dass die Unter-
schiede größer sind, liegt jedoch
nicht nur an der Verteilungsschiefe,
sondern wird auch dadurch ver-
stärkt, dass die oberen Klassen brei-
ter angelegt sind als die mittleren
und unteren. 

Im Mikrozensus 1998 beginnt die
nach oben hin offene Klasse be-
reits bei 12 000 DM. Für diese ist
keine rechnerische Klassenmitte
ermittelbar. Da die Einkommensver-
teilung am oberen Ende jedoch
als rechtsschief (also nach rechts
abfallend) zu unterstellen ist, er-
schien es sinnvoll, einen Wert zu
wählen, der nahe an der Untergren-
ze liegt (13 000 DM). Es zeigt sich
jedoch, dass der empirische Wert
der Einkommen höher liegt (bei
16 167 DM). 

Im Mikrozensus selbst wird der tatsäch-
liche Durchschnitt in der Klasse „12 000
und mehr DM“ über diesem Wert lie-
gen, da in der EVS Haushalte mit einem
Nettoeinkommen von über 35 000 DM
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Standardabweichung misst in der
jeweiligen Einkommensklasse die
durchschnittliche Abweichung des Ein-
kommens der Haushalte vom empiri-
schen Mittelwert. Die ermittelte Stan-
dardabweichung ist zwar relativ groß;
bei der Betrachtung von Maßzahlen
der Einkommensverteilung ist dies je-
doch nicht weiter bedeutsam, da sich
positive und negative Abweichungen
vom Klassenmittelwert insbesondere
in den mittleren Einkommensklassen
fast symmetrisch ausgleichen. 

Als Ergebnis lässt sich also festhal-
ten, dass die Haushaltsnettoeinkom-
men in den mittleren Einkommens-
klassen zwischen 1 000 und
8 000 DM durch die Klassenmitte
sehr gut repräsentiert werden; an
den Rändern gibt es jedoch Abwei-
chungen, die durch die anzuneh-
mende Schiefe der Verteilung, die
größere Breite der Klassen im obe-
ren Bereich und durch geringe Fall-
zahlen bedingt sind.13) 

Auf Grund der relativ geringen Beset-
zungszahlen an den Rändern ist je-
doch zu vermuten, dass sich die Wahl
der Klassenmitte als Klassenstellvertre-
ter trotz der stärkeren Abweichungen
von Klassenmitte und empirischem
Mittelwert in diesen Bereichen nur
schwach auf die Berechnung eines
Mittelwertes über das gesamte Vertei-
lungsspektrum auswirkt. Inwiefern
sich diese Vermutung bestätigt, wird
in Abschnitt 5.3 überprüft, in dem die
auf der Grundlage der metrischen und
der ordinalen Einkommensdaten er-
mittelten Maßzahlen der Einkom-
mensverteilung verglichen werden.

5.3 Verteilung der Äquivalenz-
einkommen in der Einkom-
mens- und Verbrauchsstich-
probe und im Mikrozensus

Im Folgenden wird nun untersucht,
wie sich die Vergröberung der Ein-
kommensinformation, die pauschale
Erhebung des Haushaltsnettoein-
kommens und die daraus resultieren-
den Fehler auf die Analyse der Ein-
kommensverteilung auswirken.

5.3.1 Kumulierte Einkommens-
verteilung

In Abbildung 2 wird zunächst die ku-
mulierte Einkommensverteilung der
Haushalte gemäß EVS 1998 darge-
stellt. Es handelt sich dabei um das
vollständige Haushaltsnettoeinkom-

–––––––––––
11) Die Abweichungen in der Klasse „unter
300 DM“ sind eher auf die relativ geringen Fall-
zahlen zurückzuführen, da die Verteilung in-
nerhalb dieser Klasse entgegen der Annahme
rechtsschief verläuft. Als Faustregel gilt bei der
EVS, dass Werte, die auf Angaben von unter
100 Fällen zurückgehen, mit Einschränkung,
solche die auf Angaben von unter 25 Fällen be-
ruhen, überhaupt nicht interpretiert werden
sollten (vgl. Krug/Nourney/Schmidt 2001:
S. 72f). 
12) Der Schiefeindex wird entwickelt aus dem
3. Potenzmoment der Verteilung (vgl.
Bortz 1999: S. 46 f.).

–––––––––––
13) Eine mögliche Strategie, um mit der Schiefe
der Verteilung an den Rändern umzugehen,
bestünde darin, die auf der Basis der EVS ermit-
telten empirischen Mittelwerte in den Mikro-
zensus zu übernehmen und diese Mittelwerte
als Stellvertreter für die Klasse zu verwenden.
Die Resultate dieser Strategie werden daher in
den weiteren Analysen zur Einkommensvertei-
lung berücksichtigt (siehe Abschnitt 5.3).

Haushalte (kumuliert) 1998 nach monatlichem
Haushaltsnettoeinkommen und Art der Klassifikation

   auf Basis des Mikrozensus*) und der EVS**)

Haushaltsnettoeinkommen (DM)

 Haushalte

Mikrozensus - Klassenmitte2)EVS - Klassenmitte2)EVS - nicht klassifizierte Werte1)

*) Ergebnisse des Mikrozensus im April 1998  - **) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)
im Jahresdurchschnitt 1998 - 1) Feinanschreibung der EVS im Haushaltsbuch - 2) Klassenmitte als Klassenstellvertreter,
Klassifikation gemäß Mikrozensus 1998

Abb. 2

Grafik: LDS NRW
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men, nicht um das modellierte Ein-
kommen aus Abschnitt 5.1. Daneben
wurde eine klassierte Einkommens-
variable gebildet, und zwar auf Basis
der Klassenmitte als Klassenmittel-
wert. Die auf diesen Klassenstellver-
tretern basierende Verteilung ver-
läuft in Form einer Treppe um die
ursprüngliche Kurve.

Die Einkommensverteilung der Haus-
halte auf der Basis des Mikrozensus
mit der Klassenmitte als Klassenstell-
vertreter liegt wesentlich niedriger
als jene auf der Basis des vollständi-
gen Haushaltsnettoeinkommens der
EVS.

Im nächsten Schritt werden die ku-
mulierten Verteilungen der Äquiva-

lenzeinkommen auf Personenebene
betrachtet (Abbildung 3). Durch die
Berechnung eines bedarfsgewichte-
ten Pro-Kopf-Einkommens, das jeder
Person eines Haushaltes zugeordnet
wird, erhöht sich die Varianz der auf
Klassenstellvertretern beruhenden
Verteilung der EVS und diese er-
scheint nur noch im oberen Einkom-
mensbereich als deutliche Treppen-
kurve. Im unteren und mittleren Ein-
kommensbereich streut sie nur sehr
leicht um die Verteilung auf der
Grundlage der kontinuierlichen Ein-
kommensvariablen. Auch bei der Ver-
teilung auf der Basis des Mikrozensus
hat sich die Treppengestalt stark auf-
gelöst. Allerdings bestehen nach wie
vor starke Niveauunterschiede zwi-
schen EVS und Mikrozensus.

5.3.2 Auswirkungen 
der Erhebungskonzepte 
auf die Einkommensverteilung

Im Folgenden werden diese Niveau-
unterschiede genauer untersucht.
Hierzu wird die Dichte der Netto-
äquivalenzeinkommen in der EVS
und im Mikrozensus dargestellt. Ab-
bildung 4 bezieht sich auf eine Ver-
teilung über Personen.14)

Die Verteilungen von EVS und Mik-
rozensus ähneln sich zunächst nur
insofern, als dass beide stark
rechtsschief sind. Die Modalwerte
unterscheiden sich jedoch beträcht-
lich hinsichtlich Lage und Ausprä-
gung. 

Verwendet man dagegen das in
Abschnitt 5.1 entwickelten Einkom-
menskonzept, welches das Antwort-
verhalten bei einer Selbsteinstufung
berücksichtigt, so erhält man eine
Verteilung der Äquivalenzeinkom-
men, die mit jener des Mikrozensus
relativ gut übereinstimmt.

Unter Berücksichtigung des Antwort-
verhaltens bei Selbsteinstufung des
Haushaltsnettoeinkommens erzielt
man also – trotz der klassierten Ein-
kommensangaben im Mikrozensus –
eine relativ gute Übereinstimmung
der Verteilungen der Nettoäquiva-
lenzeinkommen.

5.3.3 Maßzahlen der absoluten
Einkommensverteilung

Wie wirken sich die konzeptionellen
Unterschiede zwischen EVS und Mik-
rozensus und jene Unterschiede, die
auf die ordinale Erhebungsweise im
Mikrozensus zurückgehen, auf die
wichtigsten Kennzahlen der Einkom-
mensverteilung aus? 

In Tabelle 6 werden Indikatoren der
Einkommensverteilungen sowohl auf
der Ebene der Haushalte als auch auf

–––––––––––
14) Um zu einer angemessenen Darstellung zu
gelangen, wurden die aus der EVS und dem
Mikrozensus (Stellvertreter: Klassenmitte) ge-
bildeten Äquivalenzeinkommen jeweils in Hun-
derterschritten klassifiziert. Die Verteilungen
werden im gleitenden Durchschnitt von jeweils
fünf Beobachtungen dargestellt.

Personen (kumuliert) 1998 nach Nettoäquivalenzeinkommen*)
und Art der Klassifikation

   auf Basis des Mikrozensus**) und der EVS***)

Nettoäquivalenzeinkommen (DM)

 Personen

Mikrozensus - Klassenmitte2)EVS - Klassenmitte2)EVS - nicht klassifizierte Werte1)

*) bedarfsgewichtete Haushaltsnettoeinkommen pro Kopf, gewichtet nach der alten OECD-Skala - **) Ergebnisse
des Mikrozensus im April 1998  - ***) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) im Jahresdurch-
schnitt 1998 - 1) Feinanschreibung der EVS im Haushaltsbuch - 2) Klassenmitte als Klassenstellvertreter,  Klassifikation
gemäß Mikrozensus 1998
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die jeweilige Klassenmitte als Klassenstellvertreter festgelegt. - **) bedarfsgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen
pro Kopf, gewichtet nach der alten OECD-Skala - ***) Ergebnisse des Mikrozensus im April 1998  - ****) Ergebnisse
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) im Jahresdurchschnitt 1998 - 1) Feinanschreibung der EVS im
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der Ebene einzelner Personen inner-
halb eines Haushaltes dargestellt.15) 

Es wird nicht das eigentliche Haus-
haltsnettoeinkommen untersucht,
sondern das bedarfsgewichtete Pro-
Kopf-Einkommen (Äquivalenzein-
kommen). Die Äquivalenzgewichte
wurden auf der Basis der alten
OECD-Skala bestimmt.16)

Für Haushalte und Personen werden
das arithmetische Mittel, der Median,
die Standardabweichung, der Schiefe-
index und der Gini-Koeffizient17) der
Verteilung dargestellt. Im Zentrum
der Analyse steht dabei der Vergleich
zwischen den verschiedenen Daten-
grundlagen. Die Maßzahlen der Ein-

kommensverteilungen werden zu-
nächst auf der Basis der metrischen
Einkommensdaten der EVS 1998 dar-
gestellt (Spalte 1). Mit diesen vergli-
chen werden die Maßzahlen, die sich
ergeben, wenn man anstatt des ge-
nauen Einkommenswertes die Klas-
senmitte der Einkommensklasse als
Klassenstellvertreter verwendet, in die
das Einkommen gemäß der Klassifika-
tion des Mikrozensus 2002 fallen wür-
de (Spalte 2). Alternativ hierzu wer-
den auch die Maßzahlen bestimmt,
die sich ergeben, wenn die Einkom-
mensklasse nicht durch die Klassen-
mitte, sondern durch den empirisch
ermittelten Mittelwert innerhalb der
Klasse repräsentiert wird (Spalte 3). In
den Spalten 4 und 5 werden analog
hierzu die Ergebnisse vorgestellt, die
sich ergeben, wenn man die Einkom-
mensklassifikation des Mikrozensus
1998 verwendet; die nach oben offe-
ne Klasse beginnt also bereits bei
12 000 DM. Soweit Unterschiede zwi-
schen den Spalten 2 – 5 und Spalte 1
auftreten, stellen diese einen isolier-
ten Effekt der ordinalen Einkommens-
messung dar, d. h., die Unterschiede
sind nur auf die Klassenbildung und

die Auswahl der verschiedenen Klas-
senstellvertreter zurückzuführen. Ef-
fekte auf Grund des Antwortverhal-
tens sind ausgeschlossen, da allen
Werten auf Basis der EVS die Einkom-
mensanschreibung zu Grunde liegt. 

Die Spalten 6, 7 und 8 stellen schließ-
lich die Einkommensverteilungen auf
der Basis des Mikrozensus 1998 dar,
wobei Spalte 6 die Ergebnisse ent-
hält, die sich ergeben, wenn man die
Klassenmitten als Repräsentanten
der einzelnen Einkommensklassen
wählt. Spalte 7 zeigt hingegen die
Maßzahlen, die sich ergeben, wenn
auf den Mikrozensus 1998 die aus
der EVS 1998 ermittelten empiri-
schen klassenspezifischen Mittelwer-
te angewendet werden (Imputation)
und Spalte 8 gibt die entsprechen-
den Ergebnisse wieder, wenn die
klassenspezifischen Mittelwerte nach
dem in Abschnitt 5.1 entwickelten
modellierten Einkommen aus der
EVS in den Mikrozensus 1998 impu-
tiert werden.

Auf Haushaltsebene ergibt sich auf
der Basis der metrischen Variable der

–––––––––––
15) Die EVS ist eine reine Haushaltsstichprobe.
Da sie jedoch mit Ergebnissen des Mikrozen-
sus – und insbesondere hinsichtlich des Haus-
haltstyps – hochgerechnet wird, kann für eine
univariate Verteilung hilfsweise ein personen-
bezogener Hochrechnungsfaktor durch Multi-
plikation der Personenzahl im Haushalt mit
dem ursprünglichen haushaltsbezogenen Hoch-
rechnungsfaktor ermittelt werden.
16) Vgl. hierzu im Detail die Ausführungen in
Kapitel 2.
17) Die Ergebnisse bezüglich des Gini-Koeffizi-
enten werden in Abschnitt 5.3.4 aufgegriffen.
Dort wird auch dargestellt, wie er zu berech-
nen und zu interpretieren ist. 

*) bedarfsgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen pro Kopf auf Basis der alten OECD-Skala – **) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)
1998 und des Mikrozensus im April 1998 – 1) Haushalte bzw. Personen in Privathaushalten, ohne selbstständige Landwirte und deren Familienangehörige sowie
ohne Haushalte bzw. Personen mit fehlenden Angaben – 2) Feinanschreibung der EVS im Haushaltsbuch – 3) klassenspezifisches arithmetisches Mittel, berechnet
auf Haushaltsebene der EVS – 4) klassenspezifisches arithmetisches Mittel, berechnet auf Grundlage des modellierten Einkommens der EVS auf Haushaltsebene –
5) Maßzahl für die Schiefe einer Verteilung: je größer der Index, desto asymmetrischer ist hier die klassenspezifische Verteilung des modellierten Haushaltsnettoein-
kommens. Bei Rechtsschiefe (gleich Linkssteilheit) hat der Index einen positiven Wert, bei Linksschiefe (gleich Rechtssteilheit) einen negativen. – 6) Maßzahl der
relativen Konzentration: Bei Gleichverteilung der Nettoeinkommen würde der Gini-Koeffizient 0, bei maximaler Konzentration der Nettoeinkommen (auf eine Person
bzw. einen Haushalt) 1 betragen.

6. Nettoäquivalenzeinkommen*) 1998 nach Datenquelle, Art der Einkommensklassifikation
und ausgewählten Maßzahlen der Einkommensverteilung**)

Maßzahl

Nettoäquivalenzeinkommen

 Datenquelle EVS 1998 Datenquelle Mikrozensus 19981)

nicht
klassifizierte

Werte2) 

Klassifikation gemäß Mikrozensus 

2002

 Klassenstellvertreter ist die/der ...

Klassenmitte

1998

empirische
Mittelwert

EVS3)
Klassenmitte

empirische 
Mittelwert 

EVS3)
Klassenmitte

empirische Mittelwert

Haushaltsebene

1 2

Arithmetisches Mittel (in DM)
Median (in DM)
Standardabweichung (in DM)

3 006 3 031
2 575
1 785

2 614
1 851

3 4 5 6

3 008 2 973
2 612
1 778

2 614
1 611

3 007 2 148
2 612
1 724

1 944
1 154

EVS3)

7

modelliertes
Einkommen

EVS4)

8

2 155 2 157
1 949
1 193

1 940
1 202

Schiefeindex (ungewichtet)5)

Gini-Koeffizient6)
2,80
0,29

3,06
0,29

 Personenebene

Arithmetisches Mittel (in DM)
Median (in DM)

2 890
2 512

2 916
2 500

2,71
0,29

1,82
0,28

2,15
0,29

2,07
0,27

2 890
2 498

2 846
2 500

2 890
2 498

2 010
1 797

Standardabweichung (in DM)
Schiefeindex (ungewichtet)5)

Gini-Koeffizient6)

1 663
2,67

1 731
2,90

0,28 0,28

1 653
2,56

1 472
1,68

0,28 0,27

1 598
1,99

1 075
1,91

0,28 0,27

2,53
0,27

2,63
0,27

2 018
1 796

2 019
1 792

1 119
2,33

1 129
2,43

0,28 0,28
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EVS ein durchschnittliches Netto-
äquivalenzeinkommen der Haushal-
te von 3 006 DM. Durch die Wahl der
Klassenmitte als Klassenstellvertreter
verändert sich dieser Wert in eher
geringem Maße (Spalten 2 und 4),
wobei die Abweichung in Spalte 4
etwas niedriger liegt als in Spalte 2.
Wie angesichts der zu Grunde lie-
genden Rechenoperationen nicht
anders zu erwarten, sind die Werte,
die sich ergeben, wenn man die em-
pirische Klassenmitte als Klassenre-
präsentanten wählt (Spalten 3 und
5), mit dem Ergebnis auf der Basis
der nicht klassierten Einkommensan-
gaben fast identisch.18) 

Das mittlere Haushaltseinkommen,
das sich aus dem Mikrozensus 1998
ergibt (Spalte 6), liegt dagegen we-
sentlich niedriger. Diese Diskrepanz
ist auf die Unterschiede zwischen
Selbsteinstufung und Feinanschrei-
bung zurückzuführen, die bereits in
Abschnitt 5.1 analysiert wurden.
Durch die Imputation von empiri-
schen Klassenmittelwerten aus der
EVS (Spalten 7 und 8) ergeben sich
nur geringfügige Abweichungen im
Vergleich zur Verwendung der Klas-
senmitte als Klassenstellvertreter
(Spalte 6).

Der Median liegt bei allen EVS-Vari-
anten des Nettoäquivalenzeinkom-
mens der Haushalte etwa 40 DM hö-
her als bei der ursprünglichen Vertei-
lung (2 575 DM). Die Mediane der
Mikrozensus-Varianten liegen um
etwa 600 DM niedriger.

Auch bei den arithmetischen Mittel-
werten der Äquivalenzeinkommen
auf Personenebene sind die Unter-
schiede zwischen den Ergebnissen
auf der Basis der nicht klassierten
Einkommensangaben einerseits und
auf Basis der Klassenstellvertreter
andererseits gering, wobei bei der
Klassifikation gemäß Mikrozensus
2002 geringere Abweichungen zu
beobachten sind als bei der Klassifi-
kation gemäß Mikrozensus 1998. Die
Mediane der Äquivalenzeinkommen
auf Personenebene auf Basis der EVS

unterscheiden sich je nach Klassen-
stellvertreter nur um maximal 14 DM
von jenem, der auf Basis der nicht
klassierten Werte ermittelt wurde.
Doch auch hier sind die auf die
Selbsteinstufung zurückzuführenden
Unterschiede zwischen Mikrozensus
und EVS erheblich.

Fasst man die Erkenntnisse dieser
Analyse zusammen, so bleibt Folgen-
des festzuhalten: Die Verwendung ei-
ner ordinalen anstatt einer metri-
schen Skala wirkt sich nur schwach
auf die Ergebnisse aus. Auf die Er-
gebnisse auf der Basis des Mikrozen-
sus wirkt sich die Imputation von
Klassenstellvertretern aus der EVS nur
geringfügig aus. Die Maßzahlen rea-
gieren leicht auf die Wahl des Klassi-
fikationsschemas für die oberen Ein-
kommensklassen. Insofern stellt die
Erweiterung der Einkommensklassen
im Mikrozensus 2002 eine Verbesse-
rung der Messgenauigkeit dar.

Es bestehen jedoch große Unter-
schiede hinsichtlich der zentralen
Kennwerte der Verteilungen der
Nettoäquivalenzeinkommen auf Ba-
sis der EVS und des Mikrozensus.
Diese sind auf die Verwendung der
pauschalen Selbsteinstufung anstatt
der Feinanschreibung der Einkom-
men zurückzuführen.

5.3.4 Maßzahlen der relativen 
Einkommensverteilung

Im vorigen Abschnitt wurden zentra-
le Kennwerte der Einkommensvertei-
lung untersucht, die sich letztlich in
einem Geldbetrag ausdrücken las-
sen. Maßzahlen der relativen Ein-
kommensverteilung, wie z. B. der
Gini-Koeffizient oder auch die relati-
ve Einkommensarmut, sind dagegen
dimensionslos; die Einkommensun-
gleichheit wird letztlich unabhängig
vom durchschnittlichen Einkom-
mensniveau bestimmt. Wie die Ana-

–––––––––––
18)  Es handelt sich hierbei um das gewichtete
arithmetische Mittel gruppenspezifischer Mit-
telwerte. Die geringfügigen Abweichungen
sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

 Lorenz-Kurven*) der Haushaltsnettoeinkommen 1998
auf Basis des Mikrozensus**) und der EVS***)

*) Grafische Darstellung der relativen Konzentration der Haushaltsnettoeinkommen: je stärker die Lorenz-Kurven
von der Diagonalen abweichen, desto ungleicher ist die Verteilung der Haushaltsnettoeinkommen. Nach dieser Ab-
bildung verfügen z. B. die 40 % einkommensschwächsten Haushalte zusammen über ein Einkommen von 20 % der
Summe aller Haushaltsnettoeinkommen. - **) Ergebnisse des Mikrozensus im April 1998  - ***) Ergebnisse der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) im Jahresdurchschnitt 1998 - 1) Klassenmitte als Klassenstellvertreter -
2) nicht klassifizierte Werte der EVS Grafik: LDS NRW
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lyse der Verteilungen (Abbildung 4)
gezeigt hat, wirken sich die konzep-
tionellen Unterschiede zwischen EVS
und Mikrozensus sowohl auf die re-
lative Ungleichverteilung als auch
auf das durchschnittliche Einkom-
mensniveau aus. Obwohl es be-
trächtliche Unterschiede in den er-
rechneten Mittelwerten gibt, ist es
möglich, dass die relative Verteilung
zwischen Mikrozensus und EVS ge-
ringere Unterschiede aufweist. Um
dies zu untersuchen, werden im Fol-
genden Lorenzkurven und der Gini-
Koeffizient auf der Basis der EVS und
des Mikrozensus betrachtet.

Die Lorenzkurve wird hier zunächst
auf Basis der Haushalte erklärt.19) Die
Haushalte werden nach der Höhe ih-
res Haushaltsnettoeinkommens in
aufsteigender Ordnung sortiert und
sowohl der jeweilige kumulierte An-

teil der Haushalte an allen Haushal-
ten als auch der Anteil des zusammen
auf diese Haushalte entfallenden
Nettoeinkommens am Gesamtnetto-
einkommen in der Grafik abgetra-
gen. In Abbildung 5 kann also abge-
lesen werden, welchen prozentualen
Anteil am Gesamteinkommen (verti-
kale Achse) das Haushaltseinkommen
der untersten x % der Haushalte (ho-
rizontale Achse) ausmacht. Würden
alle Haushalte über dasselbe Einkom-
men verfügen, also die untersten
20 % über 20 % des Gesamteinkom-
mens u. s. w., entspräche die Lorenz-
kurve der Diagonalen. Verfügte im
Gegensatz dazu ein einziger Haushalt
über das gesamte Einkommen, wäh-
rend alle anderen kein Einkommen
hätten, verliefe die Kurve entlang der
Achsen. Reale Einkommensverteilun-
gen und somit Lorenzkurven liegen
also zwischen diesen Extremen, dabei
gilt: je weiter die Lorenzkurve von
der Diagonalen abweicht, um so un-
gleicher ist die Verteilung der Ein-

kommen. Für die Einkommensvertei-
lung der Personen (Abbildung 6) gilt
eine analoge Darstellung, wobei dort
das Nettoäquivalenzeinkommen zu
Grunde gelegt wird.

Wie die Darstellung in Abbildung 5
zeigt, bestehen zwischen den Lo-
renzkurven auf der Basis der EVS
und des Mikrozensus, welche die un-
gewichteten Nettoeinkommensver-
teilungen auf Haushaltsebene zei-
gen, geringe Unterschiede. Auf der
Basis der EVS ergibt sich eine etwas
ungleichere Verteilung als auf Basis
des Mikrozensus. Dies kann bedingt
sein durch unterstellte Mietwerte
und Sachleistungen, die eher die Ein-
kommen der mittleren und oberen
Einkommensschichten erhöhen. Die
Unterschiede verschwinden jedoch
fast vollständig, wenn man von der
Haushalts- zur Personenperspektive
und damit zu einem äquivalenzge-
wichteten Pro-Kopf-Einkommen (Ab-
bildung 6) übergeht.

Der Gini-Koeffizient enthält die In-
formationen der Lorenzkurve in ei-
ner Maßzahl. Sie entspricht dem Ver-
hältnis der Fläche zwischen der 45°-
(Gleichverteilungs-)Linie und der je-
weiligen Lorenzkurve zur gesamten
Fläche des Dreiecks unter der Gleich-
verteilungslinie. Der sich ergebende
Wert liegt deshalb zwischen 0
(Gleichverteilung) und 1 (Konzentra-
tion des Einkommens auf eine Per-
son). Der Gini-Koeffizient ist damit
ein dimensionsloses Maß und misst
die Ungleichverteilung der Einkom-
men unabhängig davon, in welchem
Bereich der Mittelwert der Vertei-
lung liegt. Die größte Sensitivität
weist der Gini-Koeffizient bei Verän-
derungen im mittleren Einkommens-
bereich auf.

Bei Verwendung der metrischen Da-
ten der EVS beträgt der Gini-Koeffi-
zient für NRW im Jahr 1998 auf
Haushaltsebene bei bedarfsgewich-
tetem Haushaltsnettoeinkommen
0,29 (vgl. Tabelle 6). Verwendet man
statt des metrischen Einkommens die
verschiedenen Klassenstellvertreter,
so ergibt sich nur eine geringe
Schwankung um höchstens 0,02
Punkte. Auch der Gini-Koeffizient
auf der Basis des Mikrozensus 1998

 Lorenz-Kurven*) der Nettoäquivalenzeinkommen**) 1998
auf Basis des Mikrozensus***) und der EVS****)

*) Grafische Darstellung der relativen Konzentration der Nettoäquivalenzeinkommen: je stärker die Lorenz-Kurven
von der Diagonalen abweichen, desto ungleicher ist die Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen. Nach dieser Ab-
bildung verfügen z. B. die 60 % einkommensschwächsten Personen zusammen über ein Einkommen von  40 % der
Summe aller Nettoäquivalenzeinkommen. - **) bedarfsgewichtete Haushaltsnettoeinkommen pro Kopf, gewichtet
nach der alten OECD-Skala - ***) Ergebnisse des Mikrozensus im April 1998  - ****) Ergebnisse der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) im Jahresdurchschnitt 1998 - 1) Klassenmitte als Klassenstellvertreter - 2) nicht klassifizierte
Werte der EVS Grafik: LDS NRW
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19) Die Darstellung ist eng an den Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung (Bun-
desregierung 2000a: S. 21) angelehnt.
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liegt nur um 0,02 Punkte niedriger
als jener der metrischen EVS-Daten.
Analysiert man die Verteilung auf
Personen- anstatt auf Haushaltsebe-
ne, so sind die Unterschiede – wie ja
schon durch die grafische Analyse
nahegelegt – noch geringer.

Auf der Grundlage der hier präsen-
tierten Ergebnisse liegt daher der
Schluss nahe, dass das durchschnittli-
che Einkommensniveau, das sich auf
der Basis des Mikrozensus errechnet,
im Vergleich zu den Ergebnissen aus
der EVS zwar niedriger liegt, aber es
zeigt sich, dass sich die konzeptionel-
len und messtechnischen Unterschie-
de zwischen der Einkommensvertei-
lung des Mikrozensus und jener der
EVS nur geringfügig auf die Mes-
sung der relativen Einkommensun-
gleichheit auswirken. Es ist daher
nicht nur zulässig, den Mikrozensus
zur Analyse der relativen Einkom-
mensungleichheit heranzuziehen,
sondern auf Grund des vergleichs-
weise hohen Auswahlsatzes der
Stichprobe und des fehlenden Frei-
willigkeits-Bias auch sinnvoll.

6 Bestimmung
von Armutsquoten

6.1 Problem und Konzept

Auch die Armutsquote als Indikator
der relativen Einkommensarmut ist
letztlich eine Maßzahl der relativen
Einkommensverteilung. Im Folgen-
den wird überprüft, inwieweit die
Ergebnisse aus EVS und Mikrozensus
bezüglich der Armutsquote von-
einander abweichen.

Im Rahmen dieses Beitrages werden
auf der Grundlage der beiden Da-
tenquellen und der verschiedenen
Messmethoden Armutsquoten auf
der Basis des arithmetischen Mittels
und des Medians des Nettoäquiva-
lenzeinkommens auf Haushalts- bzw.
auf Personenebene berechnet, die
auf der 50 %-Schwelle beruhen.

Bei der Klassifikation der Haushalte
bzw. Personen in „arm“ und „nicht
arm“ vergleicht man normalerweise
das Haushaltsnettoeinkommen mit
der ermittelten Armutsschwelle.
Liegt es darunter, so wird der Haus-
halt bzw. werden die darin lebenden

Personen als arm eingestuft. Dieses
für metrische Einkommensdaten an-
gemessene Verfahren erweist sich je-
doch bei ordinalen Daten als unzu-
reichend. 

Bezüglich der EVS 1998 liegt die
durch Vergleich von Haushaltsnetto-
einkommen und Armutsschwelle er-
mittelte Armutsquote auf der Basis
des arithmetischen Mittels bei 12,7 %
der Haushalte bzw. bei 12,4 % der
Personen. Auf der Grundlage des
Medians ergeben sich auf Haushalts-
wie auf Personenebene Armutsquo-
ten von 7,9 % (vgl. Tabelle 7, Zeile
Armutsquote – Methode A).

Verwendet man in der EVS anstatt
des metrischen Einkommens einen
Klassenrepräsentanten, so ergeben
sich bei einfachem Vergleich von
Haushaltseinkommen und Armuts-
schwelle jedoch Armutsquoten, die
recht deutlich von diesen Werten
abweichen (vgl. Armutsquote – Me-
thode A). So liegt die Armutsquote
der Haushalte um einen Prozent-
punkt niedriger, wenn sie auf Basis
der Klassenmitte berechnet wird
(11,7 % vs. 12,7 %). Auf der Basis

*) Personen in Privathaushalten bzw. Privathaushalte mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 50 % vom jeweils ermittelten mittleren Einkommen je
100 Personen in Privathaushalten bzw. Privathaushalte – **) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 und des Mikrozensus im April
1998 – 1) Haushalte bzw. Personen in Privathaushalten, ohne selbstständige Landwirte und deren Familienangehörige sowie ohne Haushalte bzw. Personen mit feh-
lenden Angaben – 2) Feinanschreibung der EVS im Haushaltsbuch – 3) klassenspezifisches arithmetisches Mittel, berechnet auf Haushaltsebene der EVS – 4) be-
darfsgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen pro Kopf auf Basis der alten OECD-Skala – 5) basierend auf dem Vergleich des Nettoäquivalenzeinkommens (ermittelt
auf der Basis der Klassenmitten) mit der 50 %-Armutsschwelle – 6) ermittelt durch die Bestimmung von Armutswahrscheinlichkeiten

7. Ermittlung von Armutsquoten*) 1998 nach Datenquelle, Art der Einkommensklassifikation und Messmethode**)

Merkmal

Datenquelle EVS 1998

nicht
klassifizierte

Werte2) 

Klassifikation gemäß Mikrozensus 
Datenquelle 
Mikrozensus

19981)
2002

Klassenstellvertreter ist die/der ... 

Klassenmitte

1998

empirische 
Mittelwert3) Klassenmitte empirische 

Mittelwert3) Klassenmitte

Haushaltsebene

Arithmetisches Mittel des
Nettoäquivalenzeinkommens4) in DM

Armutsquote - Methode A5)
3 006

12,7
3 031

11,7
Armutsquote - Methode B6)

Median des Nettoäquivalenzeinkommens4) in DM 
Armutsquote - Methode A5)

– 13,3

2 575
7,9

2 614
8,7

3 008
11,7

2 973
11,6

3 007
11,7

2 148
11,6

12,9 12,4

2 612
8,7

2 614
8,7

12,9 12,2

2 612
8,7

1 944
9,4

Armutsquote - Methode B6)

Personenebene

– 8,1

Arithmetisches Mittel des 
Nettoäquivalenzeinkommens4) in DM

Armutsquote - Methode A5)

Armutsquote - Methode B6)

2 890 2 916
12,4

–
12,3
12,8

8,1 8,1 8,1 9,1

2 890 2 846
12,3
12,5

12,3
11,9

2 890 2 010
12,3
12,5

11,7
12,2

Median des Nettoäquivalenzeinkommens4) in DM 
Armutsquote - Methode A5)

Armutsquote - Methode B6)

2 512 2 500
7,9

–
8,8
7,6

2 498 2 500
8,8
7,6

8,8
7,6

2 498 1 797
8,8
7,6

8,6
8,6
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des Median hingegen liegen die Ar-
mutsquoten etwas zu hoch (8,7 %
vs. 7,9 %). Einzig die Armutsquoten
auf Basis der verschiedenen Klassen-
repräsentanten und des arithmeti-
schen Mittels auf Personenebene
bleiben nahe an dem tatsächlichen
Wert der metrischen Variablen
(12,3 % vs. 12,4 %). 

Die Armutsquote auf der Grundlage
des Mikrozensus (11,6 %) liegt nah
an jenen, die auf der Basis der EVS
mit den vergröberten Einkommens-
daten ermittelt wurden (je nach
Klassenstellvertreter 11,6 % oder
11,7 %). Dies ist besonders hervor-
zuheben, da sich die zu Grunde lie-
genden arithmetischen Mittelwerte
und Mediane stark unterschei-
den.20)

Der konzeptionelle Unterschied im
Einkommensbegriff zwischen EVS
und Mikrozensus wirkt sich also
kaum auf das Ergebnis aus. Es bes-
teht jedoch ein Problem auf Grund
der Klassenbildung.

Die Unterschiede zwischen den Ar-
mutsquoten bei Verwendung unter-
schiedlicher Skalenniveaus erklären
sich aus der unterschiedlichen Lage der
jeweiligen Armutsschwelle zur Mitte
der Klasse, in der die Schwelle liegt.
Alle Haushalte bzw. Personen mit glei-
chem Äquivalenzgewicht, die einer
Einkommensklasse angehören, in der
die 50 %-Armutsschwelle zu liegen
kommt, werden entweder komplett
als „arm“ oder komplett als „nicht
arm“ eingestuft, je nachdem, ob der
Schwellenwert höher oder niedriger
liegt als der Wert der Klassenmitte,
durch den die Klasse repräsentiert
wird. Liegt eine Armutsschwelle bspw.
bei 1 205 DM, so werden alle Haushal-
te, deren Haushaltseinkommen in der
Klasse 1 000 DM bis unter 1 400 DM
liegt, als „arm“ klassifiziert, da die
Klassenmitte bei 1 200 DM liegt und

mithin geringer ist als der Schwellen-
wert. Läge die Armutsschwelle jedoch
nur um 10 DM niedriger bei 1 195 DM,
so wären alle Haushalte dieser Klasse
„nicht arm“. Wollte man auf dieser
Grundlage Armutsquoten bestimmen,
so wären mit geringen zufallsbeding-
ten Schwankungen des Einkommens-
durchschnittes und damit der Armuts-
schwelle starke Schwankungen der
Quote verbunden.

Legt man sich jedoch auf eine Annah-
me über die Verteilung der Haushalts-
einkommen innerhalb einer Klasse
fest, so ist es möglich, die Untersu-
chungseinheiten, deren Einkommen
in der kritischen Klasse liegt, zwi-
schen „armen“ und „nicht armen“
Untersuchungseinheiten aufzuteilen.
Hierzu wird die Annahme der Gleich-
verteilung innerhalb der Klassen vor-
geschlagen, d. h. für alle Haushalte
innerhalb einer Einkommensklasse
wird angenommen, dass jedes Ein-
kommen innerhalb der Klassengren-
zen gleich wahrscheinlich ist.21) 

Für Haushalte, die Einkommensklas-
sen angehören, deren Obergrenze
geringer oder gleich ist als der je-
weils gültige Schwellenwert22), wird

nun eine Armutswahrscheinlichkeit
von 1 angenommen; für Haushalte,
die Einkommensklassen angehören,
deren Untergrenze höher liegt als
die Schwelle, eine Wahrscheinlich-
keit von 0. Jene Haushalte, die Ein-
kommensklassen angehören, die
durch die für den Haushalt relevante
Schwelle geteilt werden, besitzen –
bei Annahme der Gleichverteilung –
eine Armutswahrscheinlichkeit zwi-
schen 0 und 1, die sich aus dem Ab-
stand der Armutsschwelle zur Klas-
senuntergrenze relativ zur Klassen-
breite bemisst (vgl. Abb. 7).

Formal stellt sich die Berechnung der
Armutswahrscheinlichkeit wie folgt
dar:

AWx  =  1, wenn gilt: Ux < Ox < Sx 
 
AWx  =   

AWx  =  0, wenn gilt: Sx < Ux < Ox

mit

AWx  = Armutswahrscheinlich
keit des Haushaltes x,

Sx   = für den Haushalt x gülti-
ger Schwellenwert (ab-
hängig von der Haus-
haltszusammensetzung),

Ux   = Untergrenze der Einkom-
mensklasse, in der das 
Haushaltseinkommen des 
Haushalts x liegt, und

Ox   = Obergrenze der Einkom-
mensklasse, in der das 
Haushaltseinkommen des 
Haushaltes x liegt.

Vergleicht man nun nicht den jeweili-
gen Repräsentanten der Klassenmitte

–––––––––––
20) Auf eine Bestimmung der Armutsquote auf
der Grundlage der Maßzahlen, die sich erge-
ben, wenn statt der rechnerischen die empiri-
schen Klassenmitten aus der EVS imputiert wer-
den, wird hier verzichtet, da die Unterschiede
bezüglich arithmetischem Mittel bzw. Median
äußerst gering sind; daher erscheint es unver-
hältnismäßig, eine geringe Verbesserung der
Schätzung durch eine komplexe Datenimputa-
tion zu erwirken, deren Effekte in den Jahren,
in denen keine EVS stattfindet, kaum zu kon-
trollieren sind. 

Schematische Aufteilung der kritischen Einkommensklasse
zwischen armer und nicht armer Bevölkerung*)

Abb. 7

Grafik: LDS NRW

mit Sicherheit arm kritische Einkommensklasse mit Sicherheit nicht arm

AW=1 1>AW>0 AW=0
Uxxx

wahrscheinlich

nicht
arm

arm

*) Erläuterungen s. Text

Sxxx

Oxxx

–––––––––––
21) Die obigen Analysen zur Intraklassenvertei-
lung und weitere Untersuchungen innerhalb
der relevanten Klassen legen nahe, dass die An-
nahme einer solchen Gleichverteilung nähe-
rungsweise zutreffend ist. So weisen die Netto-
haushaltseinkommen in den betreffenden Ein-
kommensklassen eine relativ hohe Streuung
auf und die Abweichungen von empirischem
und rechnerischem Mittelwert sind schwächer
als vermutet. Außerdem sind die Klassenbreiten
in den relevanten Einkommensklassen relativ
gering.
22) Der Schwellenwert wurde aus dem Durch-
schnitt der Nettoäquivalenzeinkommen ermit-
telt. Je nach Zahl der Erwachsenen und der Kin-
der im Hausalt wird der Schwellenwert daher
zunächst mit dem entsprechenden Äquivalenz-
gewicht multipliziert, um diesen mit der Ein-
kommensklasse eines konkreten Haushaltes
vergleichbar zu machen. Für jede so definierte
Haushaltszusammensetzung besteht daher eine
eigene Armutsschwelle.

Sx – Ux

Ox – Ux

, wenn gilt: 
  Ux < Sx < Ox
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mit der Armutsschwelle, sondern er-
mittelt auf der Basis der genannten
Vorschrift eine Armutswahrscheinlich-
keit für jeden Haushalt und addiert
diese Wahrscheinlichkeiten über alle
Haushalte auf, so erhält man auf die-
sem Wege einen Schätzwert für die
Zahl der armen Haushalte, der von der
Annahme der annähernden Gleichver-
teilung innerhalb der Klassen ausgeht.
Die  Zahl der armen Personen erhält
man, indem vor der Summierung der
Wahrscheinlichkeiten diese zusätzlich
mit der Zahl der Personen im Haushalt
multipliziert werden.

Um die Armutsquote zu bestimmen,
muss diese Zahl wiederum zur jewei-
ligen Bezugsgröße (Bevölkerung
bzw. Zahl der Haushalte) ins Verhält-
nis gesetzt werden.

6.2 Ergebnisse

Die Ergebnisse auf der Basis dieser
Schätzung sind ebenfalls in Tabelle 7
enthalten (Zeilen Armutsquote – Me-
thode B). Die Armutsquoten der EVS-
Varianten liegen näher an den Er-
gebnissen auf der Basis der ur-
sprünglichen metrischen Daten als
dies bei der Armutsquotenberech-
nung durch direkten Vergleich der
Fall war. Die Abweichungen liegen
in einer Größenordnung zwischen
0,6 und 0,2 Prozentpunkten, je nach-
dem, ob die medianbasierte oder die
Berechnung auf Basis des arithmeti-
schen Mittels haushalts- bzw. perso-
nenbezogen herangezogen wird.
Einzig bei der personenbezogenen
Berechnung auf der Basis des arith-
metischen Mittels sind die Abwei-
chungen etwas größer als beim di-
rekten Vergleich von Klassenreprä-
sentant und jeweiliger Armuts-
schwelle. Wahrscheinlich kommen
die geringen Abweichungen zwi-
schen den durch direkten Vergleich
berechneten EVS-Varianten und dem
Ergebnis auf der Basis der metri-
schen Einkommensskala durch eine
zufällige Nähe von Klassenrepräsen-
tant und Armutsschwelle zu Stande.
Bei einer etwas anderer Lage der Ar-
mutsschwellen würde sich beim di-
rekten Vergleich auch hier eine grö-
ßere Abweichung ergeben.

Vergleicht man die Ergebnisse der
metrisch aus der EVS berechneten
Armutsquote mit jenen, die sich mit
dem beschriebenen Verfahren auf
der Basis des Mikrozensus 1998 erge-
ben, so zeigen sich bei den Armuts-
quoten auf der Grundlage des arith-
metischen Mittels nur geringe Ab-
weichungen. Auf Haushaltsebene
liegt der EVS-Wert bei 12,7 %, der
Mikrozensus-Wert bei 12,2 %. Auf
Personenebene liegen die entspre-
chenden Werte bei 12,4 % vs.
12,2 %.

Bei den Armutsquoten, die sich auf
der Basis des Medians ergeben, sind
die Unterschiede zwischen EVS und
MZ etwas deutlicher: Während die
EVS eine haushaltsbezogene Ar-
mutsquote von 7,9 % nachweist,
sind es im Mikrozensus 9,1 %
(1,2 Prozentpunkte Differenz). Auf
Personenebene beträgt der Unter-
schied 0,7 Prozentpunkte (7,9 % vs.
8,6 %).

Während die Abweichungen des
Mikrozensus, die sich auf der Grund-
lage des arithmetischen Mittels erge-
ben, innerhalb des 99 %-Konfiden-
zintervalls der Armutsquote auf der
Basis der metrischen Daten der EVS
liegen (vgl. Abbildung 8), sind Ar-
mutsquoten auf der Basis des Medi-

ans im Mikrozensus signifikant hö-
her als in der EVS.23) 

Allerdings ist zu bedenken, dass ge-
ringe Abweichungen in der Messung
des arithmetischen Mittels oder des
Medians, die zu einer Schwankung
der Armutsschwelle um +/– 20 DM
führen, bereits gravierende Auswir-
kungen auf die resultierende Ar-
mutsquote haben (vgl. Abbildung 9).
Je nach Messkonzept resultieren die-
se Abweichungen, die durch zufälli-
ge Schwankungen in den Stichpro-

ben leicht zu Stande kommen, in ei-
ner Spannweite der Armutsquote
von bis zu 1,5 Prozentpunkten. An-
gesichts der geringen Robustheit der
Armutsquote insgesamt sind daher
Abweichungen zwischen Mikrozen-
sus und EVS in der gefundenen Grö-
ßenordnung akzeptabel.24) 

Abschließend zeigt sich also, dass
sich – bei Verwendung des darge-
stellten Schätzverfahrens – mit dem

 Armutsquoten*) von Personen und Haushalten
sowie die zugehörigen Konfidenzintervalle**) 1998

nach unterschiedlichen Messverfahren und Datenquellen***)

8,8

8,3

9,4

8,5

12,6

12,0

12,9

13,4

12,2

12,4

12,2

12,7

11,9

12,4

12,0

11,9

7,9

8,6

9,1

7,9

7,3

8,8

7,6

8,4

6 7 8 9 10 11 12 13 14

MZ

EVS

MZ

EVS

Armutsquote

ermittelt auf der Basis
des arithmetischen Mittels

ermittelt auf der Basis
des Medians

*) Personen in Privathaushalten bzw. Privathaushalte mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 50%
vom jeweiligen mittleren Einkommen je 100 Personen in Privathaushalten bzw. Privathaushalte. Die jeweils ermittelte
Armutsquote ist fett und kursiv gedruckt. - **) Das 99%-Konfidenzintervall gibt bei Stichproben den Bereich an,
in welchem sich der tatsächliche  Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% befindet. In der Darstellung sind
jeweils die Unter- und Obergrenzen der 99%-Konfidenzintervalle der ermittelten Armutsquoten ausgewiesen. -
***) Ergebnisse des Mikrozensus vom April 1998 und der Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) im
Jahresdurchschnitt 1998

Personen

Haushalte

Grafik: LDS NRW

Konfidenzintervall

Abb. 8

0

–––––––––––
23)  D. h., die aus dem Mikrozensus ermittelte
Armutsquote liegt jenseits des 99 %-Konfidenz-
intervalls. 
24) Die geringe Robustheit der Armutsquote ist
dabei auf den steilen Anstieg der Verteilungs-
kurve in diesem Einkommensbereich zurückzu-
führen. Unter diesen Umständen sind Schwan-
kungen in Zeitreihen über Armutsquoten äu-
ßerst vorsichtig zu betrachten. Nur starke Ver-
änderungen dürfen wirklich inhaltlich interpre-
tiert werden. 
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Mikrozensus 1998 trotz der großen
Unterschiede in der Konzeption und
Messung ähnliche Armutsquoten be-
rechnen lassen wie mit den Daten
der EVS 1998.

6.3 Gruppenspezifische 
Armutsquoten

Um in der Sozialberichterstattung
besondere Risikogruppen abgrenzen
zu können, ist es erforderlich, grup-
penspezifische Armutsquoten zu be-
stimmen. Im Folgenden wird daher
geprüft, ob sich Armutsquoten nicht
nur auf der Basis der Gesamtstich-
probe des Mikrozensus bestimmen
lassen, sondern auch auf der Basis
von Teilpopulationen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die EVS hier
größere Unsicherheiten aufweisen
wird als der Mikrozensus, da es sich
hierbei um eine bedeutend kleinere
Stichprobe handelt, die überdies auf
einer freiwilligen Teilnahme der Be-
fragten beruht.

Im Folgenden werden gruppenspezi-
fische Armutsquoten auf Personen-
ebene auf der Basis des arithmeti-
schen Mittels aus EVS und Mikrozen-
sus verglichen (vgl. Tabelle 8). Bei
den verschiedenen Varianten der
EVS schwanken die Ergebnisse für
einzelne Subgruppen um höchstens

einen Prozentpunkt. Dies deutet da-
rauf hin, dass der Effekt der Klassen-
bildung auf die Ergebnisse relativ
gering ist – wenn man die Armuts-
quote nach der oben beschriebenen
Methode ermittelt.

In erster Linie wird daher auf einen
Vergleich zwischen dem Wert aus
den metrischen Daten der EVS mit
den Ergebnissen des Mikrozensus
(Klassenmitten) abgehoben.

In der Stichprobe der EVS sind Perso-
nen in kleineren Haushalten häufi-
ger arm als in der Stichprobe des
Mikrozensus: 12,5 % der Einperso-
nenhaushalte der EVS, aber nur
8,6 % derjenigen im Mikrozensus
sind arm. Etwas höher ist auch die
EVS-Armutsquote der Personen in
Zwei- und Dreipersonenhaushalten.
Deutlich geringer ist dagegen die Ar-
mutsquote von Personen in Fünf-
und Mehrpersonenhaushalten in der
EVS. Sie liegt bei 24,4 %, während
sie im Mikrozensus bei 31,4 % liegt.
Hinsichtlich der Haushaltsgröße er-
geben sich demnach deutliche Un-
terschiede zwischen EVS und Mikro-
zensus.

In der Differenzierung nach dem
Haushaltstyp ergeben sich zwischen
den Armutsquoten auf Basis der EVS
und des Mikrozensus nur geringe

Unterschiede. Deutlicher sind sie
nur – wie ja bereits in der Gliede-
rung nach der Haushaltsgröße fest-
gestellt – bei den Personen in Einper-
sonenhaushalten und jenen in sons-
tigen Haushalten. Insgesamt zeigen
sich jedoch in EVS und Mikrozensus
etwa die gleichen strukturellen Un-
terschiede zwischen den einzelnen
Haushaltstypen.

Die Unterschiede hinsichtlich der
Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt
halten sich in einem engen Rahmen,
so dass keine qualitativ unterschied-
lichen Befunde erzielt werden.

Die gruppenspezifischen Armutsquo-
ten hinsichtlich der sozialen Stellung
weichen zwischen EVS und Mikrozen-
sus in den meisten Fällen um höchs-
tens 1,5 Prozentpunkte ab. Ausnah-
men bilden jedoch Renten- oder Pen-
sionsempfängerinnen und -empfän-
ger (3,3 Prozentpunkte) sowie Studie-
rende (2,9 Prozentpunkte).25)

Eine große Übereinstimmung ergibt
sich bei den geschlechtsspezifischen
Armutsquoten. 

In der Gliederung nach Altersklassen er-
kennt man, dass die Armutsquoten der
Altersklassen „18 bis unter 30“ und „30
bis unter 65“ relativ gut übereinstim-
men. Die Armutsquote von Kindern im
Alter von unter 18 Jahren ist auf Basis
des Mikrozensus jedoch um 2,4 Pro-
zentpunkte höher als auf Basis der EVS.
Dagegen sind Menschen älter als 65
Jahre auf Basis des Mikrozensus selte-
ner arm als auf Basis der EVS (3,4 Pro-
zentpunkte Unterschied). Die qualitati-
ve Struktur der altersspezifischen Ar-
mutsquoten bleibt jedoch erhalten. 

Ergänzende Testuntersuchungen
haben in diesem Zusammenhang er-
geben, dass die Unterschiede bei
Renten- oder Pensionsempfängerin-
nen und -empfängern, bei Personen
im Alter von über 65 Jahren sowie
bei Einpersonenhaushalten darauf
zurückzuführen sind, dass die (sehr
große) Schnittmenge aus diesen Be-

 Hypothetische Armutsquoten*) von Personen und Haushalten
bei Veränderung der Armutsschwelle um +/- 20 DM 1998

nach unterschiedlichen Messverfahren und Datenquellen**)

*) Personen bzw. Haushalte mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 50% vom jeweiligen mittleren
Einkommen je 100 Personen in Privathaushalten bzw. Privathaushalte +/- 20 DM. Die tatsächlich ermittelte
Armutsquote ist jeweils fett und kursiv gedruckt. - **) Ergebnisse des Mikrozensus vom April 1998 und der
Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) im Jahresdurchschnitt 1998 Grafik: LDS NRW
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Abb. 9

0

+20 DM

–––––––––––
25) Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Klassi-
fikation auf Basis der EVS auf einer Selbstein-
stufung beruht, die den Befragten u. U. Ent-
scheidungsspielräume belässt. So kann z. B. ein
Erwerbstätiger durchaus gleichzeitig Rente be-
ziehen oder Student/-in sein. 
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völkerungsgruppen ihr Haushalts-
nettoeinkommen bei der Selbstein-
stufung genauer angibt als der Rest
der Bevölkerung. Die theoretische
Begründung für das besondere Ver-
halten dieser Bevölkerungsgruppe
ergibt sich aus dem bei geringen
Einkommen stärkeren Anreiz, über
die eigenen Einnahmen und Ausga-
ben genau Bescheid zu wissen, so
dass dieses Wissen beim Einfüh-
rungsinterview zur EVS bzw. im
Mikrozensus-Interview unmittelbar

und mit höherer Präzision abrufbar
ist.26) 

Damit ist allerdings noch nicht erklärt,
warum dies nicht für die gesamte Be-
völkerung mit geringem Haushaltsein-
kommen der Fall ist. Berücksichtigt
man jedoch, dass diese ältere Bevölke-
rungsgruppe eher über die Zeitressour-

cen verfügt, die erforderlich sind, um
Einnahmen und Ausgaben im Alltag
nachzuhalten, als die Bevölkerung in
Haushalten mit Erwerbstätigen und
mit Kindern, so ergibt sich ein plausib-
les Argument für die besondere Ge-
nauigkeit bei der Selbsteinstufung ih-
rer Einkommen.27)

*) Personen in Privathaushalten bzw. Privathaushalte mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 50 % vom jeweiligen arithmetischen Mittel der Einkom-
men je 100 Personen in Privathaushalten bzw. Privathaushalte mit entsprechenden sozialstrukturellen Merkmalen – **) Ergebnisse der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) 1998 und des Mikrozensus im April 1998 – 1) Personen in Privathaushalten, ohne selbstständige Landwirte und deren Familienangehörige
sowie ohne Personen mit fehlenden Angaben – 2) Feinanschreibung der EVS im Haushaltsbuch – 3) Statistisch signifikante Unterschiede zum Referenzwert auf der
Basis der nicht klassierten Werte sind bei p < 0,05 mit * und bei p < 0,01 mit ** gekennzeichnet. – 4) klassenspezifisches arithmetisches Mittel, berechnet auf
Haushaltsebene der EVS – 5) einschließlich Kindern und Jugendlichen im Alter von unter 18 Jahren sowie Schülerinnen und Schülern

8. Armutsquoten*) 1998 nach Datenquelle, Art der Einkommensklassifikation und ausgewählten sozialstrukturellen
Merkmalen der Haushalte bzw. Personen

Merkmal

Armutsquoten

Datenquelle EVS 1998
Datenquelle

Mikrozensus 19981)

nicht
klassifizierte 

Werte2) 

Klassifikation gemäß Mikrozensus 

2002

Klassenstellvertreter ist die/der ... 

Klassenmitte3)

1998

empirische
Mittelwert3)4) Klassenmitte3) empirische

Mittelwert3)4) Klassenmitte3)

Haushaltsebene

Haushaltsgröße ... Person(en)
1
2
3
4

12,5
7,4

12,4
7,8

13,0
14,1

13,5
14,8

12,0
7,5

11,3
7,1

13,2
14,3

12,8
13,5

12,0
7,5

8,6
6,1

13,2
14,3

10,7
14,7

5 und mehr

Haushaltstyp
Einpersonenhaushalt

24,4 24,9

12,5 12,4
Paar ohne Kinder
Paar mit Kindern
allein Erziehende
sonstige Haushalte

5,8
16,1

6,2
16,8

37,8
12,5

37,8
12,8

24,3 23,5

12,0 11,3

24,3 31,4

12,0 8,6
6,0

16,3
5,6

15,5
37,0
12,6

35,8
12,1

6,0
16,3

4,3
17,7

37,0
12,6

38,0
9,7

Erwerbstätige(r) im Haushalt
keine(r)
1 Person

21,3
12,7

21,7
13,4

2 Personen
3 und mehr Personen

4,3
/

4,3
/

21,3
12,9

20,5
12,2

21,3
12,9

19,6
13,7

4,1
/

3,8
/

4,1
/

4,9
4,6

Personenebene

Soziale Stellung
Arbeiter/-in 9,3 10,0
Angestellte(r)
Beamtin/Beamter
Selbstständige(r)
Renten-/Pensionsbezieher/-in

3,8
/

3,9
/

(6,5)
8,6

(6,3)
8,9

9,6 8,9 9,6 9,5
3,8

/
3,6

/
(6,2)

8,5
(5,9)

7,9

3,8
/

3,6
(1,8)

(6,1)
8,5

7,4
5,3

Arbeitslose(r)
Student/-in
Sonstige Nichterwerbstätige5)

36,3
24,0

36,9
25,3

19,1 19,6

Geschlecht
männlich
weiblich

12,1 12,5
12,8 13,2

36,4
24,9

35,7
24,3

19,1 18,3

36,5
24,9

35,5
21,1

19,1 20,6

12,1 11,6
12,8 12,2

12,1 12,2
12,8 12,1

Alter von ... bis unter ... Jahren
unter 18
 18 – 30
 30 – 65

19,7 20,4
16,3
10,3

16,8
10,6

 65 und mehr 8,4 8,7

19,9 19,0
16,5
10,3

15,9
9,8

19,9 22,1
16,5
10,3

16,5
9,4

8,3 7,7 8,3 5,0

**

*

*

*

**

*

*

*

*

**
**

**

**

**
**

**

**

**
**

**

**

*

**
**

**

–––––––––––
27) Umgekehrt ist die Situation in Haushalten
mit Kindern im Alter von unter 18 Jahren: Auf
Grund des dort vergleichsweise angespannten
Zeitrahmens ist anzunehmen, dass die Aus-
kunftspersonen in diesen ihre finanzielle Lage
ad hoc weniger genau darstellen.

–––––––––––
26) Aus Feldkontakten ist bekannt, dass einige
der teilnehmenden Haushalte bereits vor der
Teilnahme an der EVS aus Eigeninteresse ein
Haushaltsbuch geführt haben.
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Der auf Basis einer Selbsteinstufung
berechnete Mittelwert über die ge-
samte Bevölkerung und die hier-
durch ermittelte Armutsschwelle
sind – wie beschrieben – niedriger als
in der Feinanschreibung, nicht je-
doch die Einkommensangaben der
betrachteten Bevölkerungsgruppe.
Wird nun an das gleiche Haushalts-
nettoeinkommen ein geringere Ar-
mutsschwelle angelegt, so resultiert
daraus eine gegenüber der Feinan-
schreibung geringere Armutsquote.

Auf Grund der besseren Überschau-
barkeit der Einkommensquellen bei
Studierenden mit geringen Einkom-
men gilt auch für diese, dass sie ihr
Einkommen bei Selbsteinstufung ge-
nauer angeben; auch dies ist ein Er-
gebnis der Testauswertungen. Daher
wird bei der Selbsteinstufung im
Mikrozensus auch bei diesen eine
geringere Armutsquote gemessen.

Es ist also davon auszugehen, dass die
gruppenspezifische Armutsquote bei
Rentnerinnen und Rentnern, Pensio-
närinnen und Pensionären, in der Be-
völkerung im Alter von über 65 Jah-
ren, in Einpersonenhaushalten sowie
bei Studierenden etwas unterschätzt
wird. Dies führt dazu, dass die Unter-
schiede der Armutsquoten in den un-
tersuchten Gliederungen in der Regel
leicht überschätzt werden. Die quali-
tative Anordnung der jeweiligen
Gruppen zueinander bleibt jedoch sta-
bil. Beispielsweise weist die Bevölke-
rung im Alter von 65 Jahren und älter
nach wie vor die geringste Armuts-
quote auf. Es werden also die gleichen
Bevölkerungsgruppen als besonders
von Armut betroffen identifiziert. 

Die großen Unterschiede bei den
Fünf- und Mehrpersonenhaushalten
sind dagegen wohl eher mit einer zu
geringen Repräsentanz der einkom-
mensschwachen Haushalte in dieser
Haushaltsgröße in der EVS zu be-
gründen.

7 Schlussfolgerungen

Der Mikrozensus ist mit Abstand die
größte und damit – was den Stich-
probenfehler angeht – genaueste
Datenquelle für Analysen hinsicht-

lich der sozialen Situation von Bevöl-
kerung und Haushalten. Angesichts
der methodischen Zweifel bezüglich
der Auswertbarkeit der Frage nach
dem Haushaltsnettoeinkommen wird
er bisher jedoch kaum zur Analyse
der finanziellen Ausstattung der Be-
völkerung herangezogen. Zum einen
wird die Erhebung des Haushaltsnet-
toeinkommens in Klassen bemän-
gelt, zum anderen die pauschale Er-
fragung des Einkommens, da hier-
durch kleinere Einkommensbestand-
teile vergessen werden können. Au-
ßerdem sei die Verrechnung un-
terstellter Mieten bei Wohneigen-
tum nicht realisierbar.

Die in diesem Beitrag vorgelegten
Untersuchungen zeigen, dass die Er-
hebung des Haushaltsnettoeinkom-
mens in Klassen – für sich genom-
men – nur sehr geringe Auswirkun-
gen auf die Genauigkeit der Berech-
nung von zentralen Kenngrößen wie
dem arithmetischen Mittel der be-
darfsgewichteten Haushaltsnettoein-
kommen hat.

Deutliche Unterschiede hinsichtlich
des durchschnittlichen Einkommens-
niveaus ergeben sich dagegen im
Vergleich einer pauschalen Angabe
des Haushaltsnettoeinkommens
(Selbsteinstufung) und einer genau-
en Abfrage aller Einkommensbe-
standteile über einen längeren Zeit-
raum (Anschreibung). Die Unter-
schiede lassen sich mit einer einkom-
mensquellen- und einer personen-
spezifischen Fokussierung bei der
Selbsteinstufung erklären. Durch die
Fokussierung auf Einkommensquel-
len werden vor allem solche Einkom-
men berücksichtigt, die einen rele-
vanten Anteil am gesamten Haus-
haltseinkommen haben und regel-
mäßig eingehen, während unregel-
mäßige und geringere Einkommens-
teile eher vergessen werden. Perso-
nenspezifische Fokussierung bedeu-
tet, dass gerade bei größeren Haus-
halten die Neigung besteht, beson-
ders die Einkommen derjenigen Per-
sonen zu berücksichtigen, die den
größten Teil zum Haushaltseinkom-
men beitragen, während zusätzliche
Quellen der weiteren Personen ten-
denziell vernachlässigt werden. Im
Resultat bedeutet dies, dass die

Selbsteinstufung das tatsächliche
Haushaltseinkommen zumeist unter-
schätzt. Wie die Analyse gezeigt hat,
lässt sich diese Unterschätzung je-
doch im statistischen Mittel mit dem
in diesem Beitrag entwickelten Mo-
dell recht gut erklären. 

Damit wurden bereits wichtige Inter-
pretationshilfen für Analysen auf der
Basis einer Einkommensselbsteinstu-
fung entwickelt, so dass die damit ver-
bundenen Messeffekte kein grund-
sätzliches Hindernis mehr darstellen.
Ein multivariates Prognosemodell,
welches die unterschiedliche wirt-
schaftliche Situation der Haushalte be-
rücksichtigt, könnte in der Lage sein,
noch deutlich präzisere Erkenntnisse
über das Antwortverhalten bei der
Einkommensselbsteinstufung zu pro-
duzieren. Im günstigsten Fall könnte
es gelingen, auf der Grundlage von
Zusatzinformationen über die Haus-
halte aus der Selbsteinstufung eine
adäquate Schätzung des tatsächlichen
Einkommens abzuleiten.

Außerdem konnte gezeigt werden,
dass sich bei der Einkommenserfas-
sung weder die pauschale Selbstaus-
kunft, noch die Einstufung in Einkom-
mensklassen wesentlich auf Maßzah-
len der relativen Einkommensvertei-
lung auswirken. Der Gini-Koeffizient
und die relative Einkommensarmut
werden hierdurch kaum beeinflusst.

Allerdings lassen sich Armutsquoten
auf Basis klassierter Angaben nur
dann mit hinreichender Genauigkeit
bestimmen, wenn man unter Annah-
me der Gleichverteilung zunächst die
Armutswahrscheinlichkeit in jenen
Einkommensklassen bestimmt, in der
die jeweiligen Armutsschwellen lie-
gen. Es wurde aber auch deutlich,
dass die Armutsquote anfällig auf
zufallsbedingte stichprobenspezifi-
sche Schwankungen der Armuts-
schwellen und damit des zu Grunde
liegenden arithmetischen Mittels re-
agiert. Extreme Ausreißer, die sich
stark auf die Berechnung des Durch-
schnitts auswirken, werden durch die
nach oben hin offene Einkommens-
klasse jedoch abgefangen. 

Wendet man das beschriebene Ver-
fahren an, um die Armutsquoten in
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sozialstrukturell relevanten Subpo-
pulationen zu vergleichen, so sind
zwar einige Unterschiede zwischen
den Ergebnissen auf Basis des Mikro-
zensus und auf Basis der EVS zu er-
kennen. Mit beiden Datenquellen
lassen sich jedoch weitgehend die
gleichen strukturellen Unterschiede
zwischen den Subpopulationen ab-
bilden; allerdings wird insbesondere
die Armutsquote der älteren Bevöl-
kerung auf Basis des Mikrozensus et-
was unterschätzt.

Angesichts der festgestellten Anfäl-
ligkeit der Armutsquote für geringe
Schwankungen des durchschnittli-
chen Einkommens spricht einiges da-
für, dass Berechnungen auf der
Grundlage des Mikrozensus trotz der
Kritik am Erhebungsinstrument so-
gar zuverlässiger sein können als sol-
che auf der Basis von Befragungen
mit aufwändigeren Instrumenten.
Der große Stichprobenumfang und
die Teilnahmepflicht vermindern die-
se Schwankungen. Daraus resultiert
insbesondere eine größere Zuverläs-
sigkeit bei Zeitreihenbetrachtungen.

Abschließend lassen sich die folgen-
den Schlussfolgerungen ziehen:

• Analysen der relativen Einkommens-
verteilung können auf der Basis der
klassierten Einkommensmessung im
Mikrozensus mit hinreichender Ge-
nauigkeit durchgeführt werden.

• Die Berechnung von Armutsquo-
ten mit den klassierten Einkom-
men des Mikrozensus ist hinrei-
chend genau, wenn innerhalb der
Klassen Armutswahrscheinlichkei-
ten (auf der Basis einer Gleichver-
teilungsannahme) ermittelt wer-
den. Dies gilt sowohl für die ge-
samte Bevölkerung als auch – we-
gen der Effekte der Selbsteinstu-
fung mit leichten Einschränkun-
gen – für Subpopulationen.

• Das Niveau der durchschnittlichen
Einkommen fällt aufgrund einer
tendenziellen Einkommensunter-
schätzung in der Selbsteinstufung
zu niedrig aus. Da dieser Effekt je-
doch in der gesamten Verteilung
weitgehend gleichmäßig auftritt,
sind hiervon im Wesentlichen die

absoluten Beträge der Einkom-
men, aber kaum die Relationen
der Verteilung betroffen.

• Auf Grund der hohen Anfälligkeit
der Armutsquote gegenüber stich-
probenspezifischen Schwankun-
gen des durchschnittlichen Ein-
kommens sollten nur große und
eindeutige Unterschiede zwischen
zwei Armutsmessungen (entweder
in Zeitreihen oder zwischen Sub-
populationen) auch wirklich als
solche interpretiert werden.
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